
• 1Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 8 ­

BK 8-08/003 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

auf Grund des Antrags 

der GETEC net GmbH, Joachimstraße 6, 30159 Hannover, vertreten durch den Geschäftsführer 

Antragstellerin , 

wegen: Genehmigung von Netzentgelten gern. § 23a EnWG 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch 

den Vorsitzenden Dr. Alfred Feuerborn, 

den Beisitzer Daniel Matz und 

den Beisitzer Alexander Lüdtke-Handjery 

am 18.09.2008 

beschlossen: 
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1. 	 Der Antragstellerin werden Entgelte für den Netzzugang gern. dem Preisblatt (An­

lage 1) genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Die Genehmigung ist vom 01 .01 .2008 bis zum 31 .12.2008 befristet. 

3. 	 Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

4. 	 Soweit der vorgelagerte Netzbetreiber im Genehmigungszeitraum seine Netzent­

gelte senkt, sind die genehmigten Entgelte unverzüglich entsprechend anzupas­

sen. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin ist Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen in 

im Sinne des § 3 Nr._ ~ EnWG und zugleich ein vertikal 

integriertes Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nr. 38 EnWG und hat mit 

Schreiben vom 01 .07.08 einen Antrag zur Genehmigung von Netzentgelten gern. § 23a EnWG 

gestellt. Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin u. a. mit Schrei­

ben vom 11 .08.08 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat u. a. unter 

dem 18.08.08 Stellung genommen. 

Nachfolgend hat die Beschlusskammer 8 die Antragstellerin aufgefordert, auf der Basis der fest­

gestellten Kosten ein neues Preisblatt vorzulegen. Dieser Aufforderung ist die Antragstellerin 

mit Schreiben vom 19.08.08 nachgekommen. 

Das Bundeskartellamt erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Die beantragten Entgelte unterliegen der Genehmigungspflicht gemäß §§ 23a Abs. 1 i.V.m. 21 

Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). 

1. 

Die Bundesnetzagentur ist für die Genehmigung nach § 23a EnWG gemäß § 54 Abs. 1, 2 zu­

ständig, da die Antragstellerin Betreiberin eines Elektrizitätsverteilernetzes i.S.d. § 3 Nr. 3 

EnWG ist, das über die Grenzen eines Landes hinausreicht. Sie entscheidet gemäß § 59 

EnWG durch die Beschlusskammer. 

2. 

Die Genehmigung war zu erteilen, soweit die Entgelte den Anforderungen des EnWG und der 

StromNEV entsprachen, vgl.§ 23a Abs. 2 Satz 1 EnWG. 

Gemäß§ 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG werden die Entgelte auf der Grundlage der Kosten einer Be­

triebsführung, die denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet. 

Die Beschlusskammer hat die Entscheidung über die zu genehmigenden Entgelte auf der Basis 

der Ergebnisse eines Prüfrasters getroffen. In einem Entgeltgenehmigungsverfahren, das zeit­

gleich für eine Vielzahl von Unternehmen durchzuführen ist, müssen Prüfungsschwerpunkte 

gebildet werden. Eine vollständige Prüfung in der Weise, dass bereits jetzt nur abschließend 

festgestellte „effiziente Kosten" der Genehmigung zugrunde liegen, konnte nicht durchgeführt 

werden. Entsprechend hat die Beschlusskammer bei ihren Prüfungen folgende Schwerpunkte 

gesetzt: 



4 


A. 	 Aufwandsgleiche Kosten 

1. 	 Kostenzuordnung 

II. 	 Berücksichtigung von Planansätzen 

III. 	 Effizienzprüfung 

8 . 	 Kalkulatorische Abschreibungen 

1. 	 Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

11 . 	 Tagesneuwerte 

III. 	 Restwertermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. der 
Tagesneuwerte 

IV. 	 Abschreibungsermittlung 

c. 	 Eigenkapitalverzinsung 

1. 	 Systematik 

11. 	 Verzinsungsbasis 

0. 	 Gewerbesteuer 

E. 	 Kostenmindernde Erlöse 

F. 	 Messung und Abrechnung 
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A. Aufwandsgleiche Kosten 

1. Kostenzuordnung 

Netzbetreiber sind nach §§ 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 StromNEV aufgefordert, ausgehend von den 

handelsrechtlichen Aktivitätenabschlüssen die sachzielorientierten operativen Kosten ihrem 

Netzbetrieb zuzuordnen. Die häufig nach§ 4 Abs.4 StromNEV auf Schlüsselungen basierende 

Kostenverteilung ist auf ihre betriebswirtschaftliche Rationalität hin zu überprüfen. Wenn die 

Darlegung der Schlüsselung keine ausreichend plausible Herleitung eröffnet, dann ist die vom 

Netzbetreiber angegebene Kostenzuordnung nicht mehr anzusetzen. 

11. Berücksichtigung von Planansätzen 

Als Grundlage der Kalkulation der Netzentgelte dienen grundsätzlich die Istwerte des letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahres (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV}. Daneben können nach 

§ 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV gesicherte Erkenntnisse über das Planjahr berücksichtigt werden, 

sofern nicht in spezielleren Regelungen, wie z. B. § 5 Abs. 3 und § 1O Abs. 1 StromNEV, die 

Bezugnahme auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr bzw. Kalenderjahr ausdrücklich an­

geordnet wird. Von gesicherten Erkenntnissen ist dann auszugehen, wenn im Antragszeitpunkt 

mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Eintritt des kostenverursachenden Ereignisses sowohl 

dem Grunde als auch der Höhe nach zu rechnen ist. 

111. Effizienzprüfung 

Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

Ausgangspunkt der Prüfung. Tatsächliche Kosten des Basisjahres müssen unberücksichtigt 

bleiben, wenn sie nicht den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netz­

betreibers entsprechen(§ 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 StromNEV). Außerdem sind 

Kosten nicht anerkennungsfähig, soweit sich diese nicht im gleichen Maße im Wettbewerb ein­

stellen würden (.Als-Ob-Wettbewerb"). Neben den Kapitalkosten (Fremd- und Eigenkapitalzin­

sen und Abschreibungen, Gewerbesteuer, kostenmindernde Erlöse aus Kapitalüberlassung} 

betrifft dies im gleichen Maße die operativen Kosten. 
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Oie operativen Kosten werden im Genehmigungsverfahren einer allgemeinen Effizienzprüfung 

unterzogen. Die operativen Kosten stellen dabei die um Vorleistungen und Kapitalkosten berei­

nigten Gesamtkosten eines Netzbetriebes (sog. Betriebskosten) dar. Anders als vorgelagerte 

Netzkosten bzw. Nettozahlungen für Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen werden sie ori­

ginär durch den eigenen Netzbetrieb verursacht. Sie stellen ferner keine u. U. zeitraumbezoge­

nen Kosten für die Überlassung des Kapitals (Abschreibungen, EK- und FK-Zinsen, kalk. 

GewSt, BKZ-Auflösungen, Pachtentgelte für Netzinfrastrukturüberlassungen) dar. Nicht betrach­

tet werden zudem die einer Regelprüfung unterzogenen Aufwendungen für Standardlastprofile 

sowie die Kosten der Verlustenergiebeschaffung. Im Überblick: 

Gesamtkosten 

Vorleistungen 


(vorgelagerte Netzkosten/Nettozahlungen für Betreiber dezentraler Erzeugungsan­


lagen) 


Kapitalkosten 

(Abschreibungen, EK- und FK-Zinsen, kalk. GewSt, BKZ-Auflösungen, Pachtentgel­

te für Netzinfrastrukturüberlassungen) 

Kosten die einer Regelprüfung unterzogen werden 

(Aufwendungen für Standardlastprofile sowie die Kosten der Verlustenergie­

beschaffung) 

= für Benchmarkzwecke (bereinigte) operative Kosten 

Der allgemeine Effizienzvergleich stellt den so definierten operativen Kosten die Leistung der 

Netzinfrastrukturbereitstellung gegenüber, wie sie sich in den plausibilisierten sowie vervollstän­

digten Strukturdaten nach § 27 Abs. 2 StromNEV niederschlagen. Als Datenbasis dienen die mit 

den Erhebungsbögen übermittelten Daten aller in die direkte Zuständigkeit der Bundesnetz­

agentur fallenden Netzbetreiber, soweit diese auswertbar waren. 

Der Effizienzvergleich wird in Ergänzung der individuellen Prüfung anhand statistischer Verfah

ren durchgeführt. Zu diesem Zweck werden die Strukturdaten gemäß§ 27 Abs.2 StromNEV und 

die bereinigten operativen Kosten herangezogen. Anhand von statistischen Verfahren werden 

Kosten ermittelt, die den erwarteten operativen Kosten eines Netzbetreibers bei Berücksichti­

gung seiner individuellen Strukturdaten entsprechen. Zur Ermittlung der effizienten Netzkosten 

werden mit diesem Verfahren die ineffizienten Netzbetreiber bestimmt. 

Die oberhalb des Grenzwertes liegenden Netzbetreiber werden gesondert angeschrieben und 

erhalten die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

­
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Die Beschlusskammer wendet für die einzelnen Kostenarten folgende Prüfungsgrundsätze an: 

1.1. Materialkosten 

1.1.1.Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1 .1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der vom Zeitpunkt der Antrag­

stellung ausgehend im abgelaufenen Kalenderjahr zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 

Abs. 1 StromNEV). Diese Beschaffungskosten müssen jedoch effizient sein, d.h. nur Mengen 

und Beschaffungspreise, die einem effizienten Netzbetrieb i.S.d. § 21 Abs. 2 EnWG entspre­

chen, können Berücksichtigung finden . 

Die Auswertung der Angaben der in direkter Bundeszuständigkeit befindlichen Verteilernetz­

betreiber hat einen effizienten Beschaffungspreis i.H.v. 4,4 ct/kWh (44 €/MWh) ergeben. Für 

die Ermittlung dieses Wertes wurde zunächst aus den Daten, die sich aus den Entgeltanträgen 

gemäß § 23a EnWG ergaben, Vergleichswerte durch die Division der beantragten Verlustener­

giekosten durch die Verlustenergiemengen abgeleitet. Der o. g Wert 4,4 ct/kWh (44 €/MWh) 

stellt einen arithmetisch gewichteten Mittelwert (aufgerundet) aus den günstigsten Verteilernetz­

betreibern, die ca. 66 % (2/3) der gesamten Verlustenergie aller Verteilernetzbetreiber in Bun­

deszuständigkeit nachfragen, dar. In dieser Unternehmensgruppe befinden sich Netzbetreiber 

aller Größenklassen, so dass der Berechnung ein repräsentativer Durchschnitt zugrunde liegt. 

Es war also faktisch jedem Netzbetreiber unabhängig von seiner Größe möglich, diesen Wert 

zu erreichen. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist zunächst festzustellen, ob die Verlust­

energiemengen korrekt ermittelt worden sind. 

Die Beschlusskammer hat eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je 

Spannungsebene durchgeführt. Dabei ist sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %); 

HS/MS [< 0,5 %); MS [< 1,5 %); MS/NS[< 1,5 %); NS [< 3,5 %)}. Wird der Zielkorridor überschrit­

ten, so sind die entsprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netz­

betreiber legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 
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1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen 

ldealtypischerweise gleichen sich EEG- bzw. KWKG-Aufwendungen und -Erträge für Stromein­

speisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen aus. Differenzen, die aus Abgrenzun­

gen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde Effekte), werden über die Ertragsseite 

neutralisiert. 

Lediglich die vom Zeitpunkt der Antragstellung ausgehend im abgelaufenen Geschäftsjahr er­

folgten Zahlungen vermiedener Netznutzungsentgelte nach § 18 StromNEV sind ansatzfähig. 

Die zugrunde liegenden Mengen können nur insoweit berücksichtigt werden, wie sie den ver­

miedenen Mengen und Leistungen gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber bzw. der vorge­

lagerten Netzebene entsprechen. Sollten im Entgeltgenehmigungsantrag die gezahlten vermie­

denen Netzentgelte als Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen dargestellt sein, 

sind sie kostenseitig umzugliedern und werden in der Position 1.1 .1.2.c. „davon nach § 18 

StromNEV" ausgewiesen. 

1.1 .1.3. Betriebsverbrauch 

Die für den Netzbetrieb notwendigen Energiemengen zur eigenbetrieblichen Nutzung müssen 

sowohl hinsichtlich der in Ansatz gebrachten Mengen als auch dem zugrunde gelegten Beschaf­

fungspreis nach einem Effizienzvergleich standhalten. Insbesondere müssen für einen etwaigen 

Kostenansatz tatsächliche Beschaffungsvorgänge durchgeführt worden sein. Die Mengen dür­

fen nur für die eigenbetrieblichen Zwecke des Netzbetreibers verwendet worden sein. Die Preis­

stellungen müssen marktgerecht und effizient sein, d.h. sie dürfen die effizienten Kosten der 

Beschaffung der Verlustenergie keinesfalls übersteigen. 

1.1 .1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich 

von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte aus Grün­

den der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor der Aufgabe, ein 

geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichungen von den standardisierten 

Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen wäh­

len zwischen dem synthetischen oder dem analytischen Verfahren. Beim analytischen Verfah­

ren entstehen keine Kosten für den Netznutzer. Beim synthetischen Verfahren entstehen ggf. 
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Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwi­

schen Netzbetreiber und Händler abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Grundsätzlich können nur Kosten berücksichtigt werden, die vom Antragsteller nachvollziehbar 

dargelegt und nachgewiesen sind. Voraussetzung für eine Anerkennung von Kosten ist, dass 

die vom Antragsteller beantragten Kosten den Bestimmungen hinsichtlich des Differenzbilanz­

kreises, wie sie in der StromNZV angelegt sind, entsprechen. l.d.R. wird der Netzbetreiber 

nachvollziehbar zu dokumentieren haben, dass ausschließlich Profilabweichungen von Stan­

dardlastprofilen und nicht z.B. Netzverluste oder Profilabweichungen von Standardeinspeisepro­

filen im Differenzbilanzkreis erfasst wurden. 

Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, müssen die zugrunde liegenden Kosten effizient sein, 

d.h. nur Mengen und Beschaffungspreise, die einem effizienten Netzbetrieb entsprechen, kön­

nen Berücksichtigung finden. 

Mit dem Führen des Differenzbilanzkreises können ferner neben den Kosten und Erlösen aus 

den Mehr- und Mindermengen auch Kosten und Erlöse einhergehen, wenn der Differenzbilanz­

kreis mit Ausgleichsenergie bewertet werden würde. 

Für die Effizienzprüfung von Netzbetreibern in Bundeszuständigkeit wurde ein Vergleichswert 

durch die Division der beantragten Kosten durch die Jahresenergiemengen für nicht leistungs­

gemessene Entnahmen in Niederspannung (inklusive Elektrospeicherheizungen und unter­

brechbare Versorgungseinrichtungen) gebildet. 

Die Effizienzprüfung und die Differenzbilanzkreisanalysen haben gezeigt, dass Unternehmen 

mit unterschiedlichen Strukturen einen Wert in Höhe von 0,04 Cent/kWh erreichen und dieser 

als Effizienzmaßstab anzusehen ist. 

1.1.1.5. Sonstiges 

Diese Position wird individuell nach den Maßgaben der Ziffern A. 1-111 geprüft. Hierbei wird ins­

besondere untersucht, ob Inhalte nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. 
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1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1. 1.2. 1. Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber 

Die in dieser Position anerkennungsfähigen Kosten ergeben sich ausgehend von der Mengen­

basis des Jahres 2006 aus der beschiedenen Preisstellung des Jahres 2008. 

1.1.2.2. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmäßig die sog. 

Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu erfassen. Solche Auf­

wendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder teilweise nicht Eigentümer des 

entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Verein­

barung (.Pachtvertrag") vom Eigentümer zur Nutzung, d.h. für die Zwecke des Netzbetriebs, 

überlassen wird. Die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach § 21 Abs. 2 EnWG 

i.V.m. § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe aner­

kennungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maß­

geblich sind somit die Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschrei­

bungen, Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Baukostenzu­

schüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer Anerkennung von 

Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 

1.1.2.3. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch DriUe erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Vertragsgestal­

tungen ausgelagerter Betriebskosten. Diese sind der Höhe nach beschränkt auf diejenigen Kos­

ten, die ein strukturell vergleichbarer Netzbetreiber in seiner Netzentgeltkalkulation in Ansatz 

bringen könnte. Die zugrunde liegenden Verträge müssen einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist vom An­

tragsteller darzulegen und zu beweisen. l.d.R. wird der Antragsteller in nachvollziehbarer Weise 

zu dokumentieren haben, dass er Preisvergleiche angestellt hat bzw. die Vergabe von Dienst­

leistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt ist. 
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1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs-/lnstandhaltungsleistungen 

Die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen sind die 

gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsfüh­

rung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.3. entsprechend. 

1.1 .2.5. Sonstiges 

Diese Position wird individuell nach den Maßgaben der Ziffern A. 1-111 geprüft. Hierbei wird auch 

untersucht, ob Inhalte nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. 



-12­

1.2. Personalkosten 

1.2.1 .Löhne und Gehälter 

Personalkosten sind der Höhe nach beschränkt auf diejenigen Kosten, die ein strukturell ver­

gleichbarer Netzbetreiber in seiner Netzentgeltkalkulation in Ansatz bringen könnte. Hilfsweise 

sind hierzu die Personalkosten an den Strukturmerkmalen zu spiegeln [z.B. Verhältnis von Löh­

nen und Gehältern zu der angegebenen Personalkapazität]. Bei Inanspruchnahme gemeinsa­

mer Bereiche ist zudem die Schlüsselung der Personalzuordnungen auf den Netzbetrieb nur 

dann anzuerkennen, wenn die der Schlüsselung zu Grunde gelegten Maßstäbe nachvollziehbar 

sind. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter­

stützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, wenn sie zu den Personalkosten in einem 

angemessenen Verhältnis stehen. Die Beschlusskammer erachtet für die Prüfung eine Auf­

griffsgrenze von 30 Prozent als sachgerecht. Ein effizienter und strukturell vergleichbarer Netz­

betreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den 

im Wettbewerb über den Erlös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbeson­

dere die betrieblichen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vor­

ruhestandsregelungen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche 

der Arbeitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 
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1.3. Fremdkapitalzinsen 

Nach § 5 Abs. 2 StromNEV sind Fremdkapitalzinsen in ihrer_tatsächlichen ~öhe einzustellen, 

höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. 

Als kapitalmarktüblicher Zinssatz wird der auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogene Durchschnitt der Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emitten­

ten angesehen. Angesichts des geringen unternehmerischen Risikos ist als Umlaufsrendite die 

durchschnittliche Rendite aller im Umlauf befindlichen festverzinslichen Inhaberschuldverschrei­

bungen (Anleihen) mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als vier Jahren, sofern ihre mittlere 

Restlaufzeit mehr als drei Jahre beträgt, anzusehen. Bezogen auf das Basisjahr 2006 beträgt 

die durchschnittliche Rendite der letzten zehn Jahre aller im Umlauf befindlichen festverzinsli­

chen Inhaberschuldverschreibungen 4,3 Prozent. 

1 
Statistische Beiheft zum Monatsbericht der Deutschen Bundesbank; S. 36 

http://www.bundesbank.de/volkswirtschaft/vo_beihefte_kapitafmarktstatistik.php 

Jahr Insgesamt[%] Jahr Insgesamt[%] Jahr Insgesamt[%] 

1995 6,5 1996 5,6 1997 5, 1 

1996 5,6 1997 5,1 1998 4,5 

1997 5,1 1998 4,5 1999 4,3 

1998 4,5 1999 4,3 2000 5,4 

1999 4,3 2000 5,4 2001 4,8 

2000 5,4 2001 4,8 2002 4,7 

2001 4,8 2002 4,7 2003 3,7 

2002 4,7 2003 3,7 2004 3,7 

2003 3,7 2004 3,7 2005 3,1 

2004 3,7 2005 3, 1 2006 3,8 

Mittelwert 4,83 Mittelwert 4,49 Mittelwert 4,31 

gerundet 4,8 gerundet 4,5 gerundet 4,3 

Tabelle: Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten; Umlaufsrenditen nach Wertpapierarten 1 
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1.3.1. davon gegenüber verbundenen Unternehmen 

Bei der Prüfung des Fremdkapitalzinssatzes bei Kreditaufnahmen von verbundenen Unterneh­

men ist die Einhaltung des Fremdvergleichsmaßstabes zu beachten. Darüber hinaus ist zu prü­

fen, ob der Antragstellerin innerhalb eines Konzernverbunds eine Fremdkapitalaufnahme oder 

Darlehenshingabe möglich war und zu welchen Zinssätzen diese Kapitalbereitstellung erfolgte. 

Daraus entstehende Vorteile sind Netzkosten mindernd in Ansatz zu bringen. Fremdkapitalzin­

sen sind dabei maximal in Höhe vergleichbarer Kreditaufnahmen ansatzfähig (Obergrenze somit 

4 ,3 %). 

1.3.2.davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Bei der Prüfung des Fremdkapitalzinssatzes bei Kreditaufnahmen von Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht (Gesellschafterdarlehen), ist die Einhaltung des Fremdver­

gleichsmaßstabes zu prüfen. Fremdkapitalzinsen sind dabei maximal in Höhe vergleichbarer 

Kreditaufnahmen ansatzfähig (Obergrenze somit 4,3 %). 

1.3.3.davon gegenüber Kreditinstituten 

Fremdkapitalzinsen sind dabei maximal in Höhe vergleichbarer Kreditaufnahmen ansatzfähig 

(Obergrenze somit 4,3 %). 

1.3.4.Sonstiges 

Diese Position wird individuell nach den Maßgaben der Ziffern A. 1-111 geprüft. Hierbei wird ins­

besondere untersucht, ob Inhalte nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. Insbesondere in 

der Position enthaltene Zuführungen zu Rückstellungen sind sachgerecht umzugliedern. 
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1.4. 	 Ansetzbare betriebliche Steuern (außer Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Ein­
kommensteuer und Solidaritätszuschlag) 

Diese Position wird individuell nach den Maßgaben der Ziffern A. 1-111 geprüft. Hierbei wird ins­

besondere untersucht, ob Inhalte nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. Neben Effizienz­

prüfungen steht hier vor allem eine sachgerechte Zuordnung zum Netzbetrieb im Vordergrund 

der Prüfung. 

1.5. Sonstige betriebliche Kosten 

Sonstige betriebliche Kosten unterliegen im Hinblick auf ihre Anerkennungsfähigkeit - neben der 

Darlegung der sachgerechten Zuordnung auf den Netzbereich- dem allgemeinen Effizienzvor­

behalt. Die Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemeinerungsfähi­

ge Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Folgenden ergänzend er­

läutert: 

1.5.1.davon Konzessionsabgaben 

Die an die Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege 

für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlten Entgelte werden den Netznutzern in 

gleicher Höhe in Rechnung gestellt. Folglich handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um 

einen durchlaufenden Posten. Insofern müssen den beantragten Kosten Erträge (Position 5.1.) 

in gleicher Höhe entgegenstehen. 

1.5.2.davon Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

Mieten, Pachten und Leasingraten sind nur insoweit anerkennungsfähig, als die entsprechenden 

Gegenstände betriebsnotwendig sind. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist vom Netz­

betreiber darzulegen. 

1.5.6.davon Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen dem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. Die Kosten­

ansätze dürfen die ggf. nach den Gebührenverordnungen bestimmten Grenzen nicht über­
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schreiten. Die höchstzulässige Grenze z.B. für die Kosten externer Anwälte dürfte i.d.R. das 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bilden. Die Netzbetreiber sind im Übrigen verpflichtet, gerade 

im Bereich der fortlaufenden Mandatierung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu 

vereinbaren bzw. Preisvergleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere 

darzulegen, dass die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die verein­

barten Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich auf 

den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten zu achten. 

1.5.7.davon Sponsoring, Werbung, Spenden 

Sponsoring, Werbung und Spenden sind i.d.R. , soweit sie als Kundenbindungsinstrumente ein­

gesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungsfähig. Aus der „natürlichen 

Monopolstellung" des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbe­

werblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen 

können, da die Kunden gerade keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetrei­

bern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist -bedingt durch das Monopol 

eines Netzbetreibers- für den Geschäftsbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht 

ohnehin ideeller Natur sind, liegen unter Umständen sogar beim assoziierten Vertrieb. Sollten in 

dieser Position ausnahmsweise Kosten enthalten sein, die sich trotz der vorstehenden Ein­

schränkungen als berücksichtigungsfähig erweisen können, so hat der Netzbetreiber dies in 

besonderer Weise darzulegen und zu plausibilisieren. 

1.5.10. davon Wartung und Instandsetzung 

Bei der Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. Die Sachgerechtigkeit einer Abweichung gegenüber den Vorjahren ist 

der Höhe nach ausführlich zu begründen und nachzuweisen. 

1.5.1 1. davon Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind in der Netzentgeltkalkula­

tion nur dann berücksichtigungsfähig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden 

können. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskosten und 

Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen aufgrund der Zah­

lungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forderungsausfälle des Vertriebs ge­

gen Endkunden anteilig ins Netz geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls der 

Endkunden trägt der „assoziierte'~Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forderungsausfälle anteilig 

auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer Quersubventionierung und Benachteili­

gung von Dritthändlern führen, da der Netzbetrieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern 
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übernehmen würde. Sollten in dieser Position Kosten ausgewiesen werden, so hat der Netz­

betreiber dies darzulegen und zu plausibilisieren. Insbesondere hat er darzulegen, dass die an­

gefallenen Kosten der Höhe nach repräsentativ für ein gewöhnliches Geschäftsjahr sind. 
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B. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und die Bestimmung der zulässigen 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ist eine Bewertung des Sachanlagevermögens erfor­

derlich. Für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 40 Prozent, vgl. § 6 

Abs. 2 Satz 4 StromNEV) werden Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen he­

rangezogen. Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden 

die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die 

weitere Wertermittlung. 

a) Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Strom­

NEV legaldefiniert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Änderungen der bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Ver­

lauf der Nutzung - beispielsweise durch Netzkauf - sind folglich ohne Einfluss auf die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Netzbetreiber in den neuen Bundesländern konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten 

für Anlagengüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deutscher Mark 

liegt, alternativ anhand zeitnaher (d.h. zeitnah am Wendezeitpunkt 1990) üblicher Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten und einer Rückrechnung mittels der anwendbaren Preisindizes 

ermitteln (§ 6 Abs. 3 Satz 3 in Verb. mit § 6 Abs. 3 Satz 2 StromNEV). 

Werden dem Netzbetreiber betriebsnotwendige Anlagen durch Dritte überlassen (z. B. Pacht) , 

findet§ 21 Abs. 2 EnWG in Verb. mit§ 4 Abs. 5 StromNEV Anwendung. Die aus der Überlas­

sung des Anlagevermögens resultierenden Kosten (Pachtzins) sind nur bis zu der Höhe aner­

kennungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. 

Soweit der Genehmigungsantrag keine Erläuterung enthält, ob es sich bei den angesetzten An­

schaffungs- und Herstellungskosten tatsächlich um die historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 StromNEV handelt, ist dies nachzumelden bzw. durch 

die Zugänge der jeweiligen Jahresabschlüsse nachzuweisen. 
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Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV 

die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten 

dar. Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Errichtung sind etwaige Ände­

rungen der bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verlauf der Nutzung ohne 

Einfluss auf die für die Kalkulation nach StromNEV maßgeblichen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten. Dies gilt beispielsweise im Falle des Netzkaufs. (vgl. OLG Düsseldorf 

Beschl. v. 11 .7.2007 Vl-3 Kart 17/07, S. 10) Unerheblich ist, dass es zivilrechtlich zulässig ist, 

bei Netzkäufen Sachzeitwerte auf Tagesneuwertbasis anzusetzen (BGH, Urt. v. 16.11. 1999, 

BGHZ 143, 129, „Kaufering"), soweit diese wirtschaftlich angemessen sind, insbesondere den 

Ertragswert des Netzes nicht erheblich übersteigen. Wäre der Kaufpreis auf Sachzeitwertbasis 

anerkennungsfähig, bliebe eine grundlegende Prämisse des neuen Rechtsrahmens zur Entgelt­

kalkulation, nämlich das Verbot der „Abschreibung unter Null" nach § 6 Abs. 6 Satz 1 Strom­

NEV, unberücksichtigt. Schließlich soll eine mehrfache Refinanzierung des Anlagevermögens 

über Netzentgelte verhindert werden. Dies bestätigt der Verordnungsgeber ausdrücklich in § 6 

Abs. 7 StromNEV, wonach Änderungen an den Eigentumsverhältnissen (Übertragung des 

Stromnetzes an eine andere Gesellschaft) oder die Begründung von Schuldverhältnissen (z.B. 

Leasing, Pacht) ohne Auswirkungen auf die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

bleiben müssen (vgl. auch BR-Drs. 245/05, S. 33-35). 

Die Tatsache, dass übernommene Netze in der Vergangenheit häufig zu Sachzeitwerten be­

wertet worden sind, entbindet die Netzbetreiber nicht von der Pflicht, zumindest die ursprüngli­

chen Anschaffungs- und Herstellungskosten anhand der Altersstruktur auf Errichtungsjahrbasis 

zu bestimmen. Bei jedem Netzkauf ist davon auszugehen, dass das Errichtungsjahr der über­

nommenen Netzanlagen bereits im Zeitpunkt der Übernahme regelmäßig gutachterlich abge­

schätzt wurde. Sind keine Altersangaben mehr bekannt bzw. einzelne Errichtungsjahre feststell­

bar, sind i.d.R. zugunsten wie zuungunsten des übernehmenden Netzbetreibers die Altersstruk­

turen der Netzteile mit der Hälfte der im Kaufzeitpunkt für den abgebenden Netzbetreiber maß­

geblichen Nutzungsdauerannahme anzusetzen. 

Nach § 6 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in Rede 

stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige Vermögensteile 

sind nicht anzusetzen. Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand abgebildeten 

Vermögensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt wer­

den muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, ist der Netz­

nutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu belasten. Zum 

notwendigen Betriebsvermögen gehören nach allgemeiner Auffassung nicht nur Vermö­
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gensgegenstände, die unmittelbar dem Betriebszweck dienen, es genügt, wenn der Vermö­

gensgegenstand mittelbar dem Betrieb dient. Werden jedoch z.B. Leitungen außer Betrieb ge­

stellt, so dass kein Zusammenhang zum Betriebszweck besteht und ist auch eine Wiederinbe­

triebnahme nicht vorgesehen, sind diese Leitungen im Zeitpunkt der Außerbetriebnahme für 

künftige Kalkulationen nicht mehr zugrunde zu legen. Insoweit war bzw. ist eine Sonderab­

schreibung erforderlich. 

b) Tagesneuwerte 

Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der techni­

schen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die 

Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen 

Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung anlagenspezifischer oder anlagengrup­

penspezifischer Preisindizes zu erfolgen, die auf den Indexreihen des Statistischen Bundesam­

tes, Fachserie 16 und 17, beruhen müssen. Die Erfahrungen der Bundesnetzagentur in der 

ersten Entgeltgenehmigungsrunde haben gezeigt, dass die Netzbetreiber sehr unterschiedliche 

Indexreihen zur Anwendung bringen. Zugleich hat eine Überprüfung der häufig herangezogenen 

Indexreihen ergeben, dass deren Rückführung auf die maßgeblichen Fachserien 16 und 17 des 

Statistischen Bundesamtes Bedenken begegnet. Vor diesem Hintergrund macht die Bundes­

netzagentur von ihrer Kompetenz nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV Gebrauch und legt Preisin­

dizes fest. festgelegt werden Preisindizes für die in Anlage 1 zur StromNEV vorgesehenen An­

lagengruppen. Die in der Prüfrechnung verwendeten Indexreihen ergeben sich aus der Festle· 

gung (siehe unter http://www.bundesnetzagentur.de). Auf die dort niedergelegte Begründung 

wird Bezug genommen. 

Bei Grundstücken ist folgende Besonderheit zu beachten: Grundstücke unterliegen regelmäßig 

keinem Werteverzehr. Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV sind Grundstücke für die Verzinsung 

mit ihren historischen Anschaffungskosten anzusetzen. 
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c) Restwertermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. der Tagesneuwerte 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 StromNEV 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigenfinanzierten Anteil auf 

Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremdfinanzierten Anteil anschaffungs­

orientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu dokumentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachanlagegüter der 

kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern heranzuziehen. 

liegen alle Kalkulationsunterlagen vor, können diese ausgehend vom Bruttoanlagevermögen 

und den jeweiligen Nutzungsdauern errechnet werden. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern über Jahr­

zehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungsgeber eine Vermu­

tungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls Antragstellern des Genehmigungsverfahrens nach 

§ 23a EnWG die Heranziehung der tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv 

nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bundestariford­

nung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des Elektrizitätsversor­

gungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert wurden, wird nach § 32 Abs. 3 

Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Verwaltungsvorschriften der Länder zur Darstel­

lung der Kosten- und Erlöslage im Tarifgenehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungs­

dauern der Ermittlung der Kosten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichtigen, in wel­

chem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strompreiskalkulation nach der 

Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die Netzkosten sind bei den früher übli­

chen integrierten Versorgungsunternehmen notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation 

gewesen. Dabei wurden im Rahmen der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in 

der Vergangenheit durchaus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in 

einzelnen Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten bei der Netz­

entgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während der gesamten bisherigen 

Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume in Ansatz gebracht worden sind, als 

jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, 
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so sind diese insoweit getätigten Abschreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits er­

hoben worden. Diesen Umstand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu 

unberechtigten erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von 

Abschreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 Strom­

NEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung bereits erfolgter Ab­

schreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapitals und mithin der zulässigen 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen verfügbar und 

auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, ist § 32 Abs.3 S.4 an­

zuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kalkulatorischen Abschreibung des Sachanla­

gevermögens die unteren Werte der in An lage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten 

Spannen von Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Einzelnen: 

• 	 Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vorge­

nommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nutzungs­

dauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu verteilen. 

• 	 In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. 8 . Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf betriebsge­

wöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich der kalkula­

torische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die veränderte Restnut

zungsdauer zu verteilen. 

• 	 Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangen­

heit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, ist die 

Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei mehr als ei

nem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Die Restwerte der Tagesneuwerte sind der Höhe nach nur insoweit anzusetzen, wie sie sich aus 

den Angaben der Antragsteller unter Anrechnung bereits erzielter Tagesneuwertabschreibun­

gen ergeben. Ist dabei der Gegenwert der Tagesneuwerte über die Abschreibungen bereits 

erreicht oder gar überschritten, ist eine Anerkennung weiterer Abschreibungen ausgeschlossen 

(§ 6 Abs. 6 StromNEV). 

­

­
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Dies bedeutet, dass die über den Werten des statistischen Bundesamtes (wie sie sich in der 

Festlegung der Bundesnetzagentur niederschlagen) liegenden Indizes zu überhöhten Tages­

neuwertabschreibungen geführt haben. Diese Jahr für Jahr aufgelaufenen überhöhten Tages­

neuwertabschreibungsanteile müssen den noch zu erreichenden Restwert zu Tagesneuwerten 

mindern. Werden die kumulierten Abschreibungen auf Basis Tagesneuwert der Netzbetreiber 

mit dem Tagesneuwert laut Festlegung verglichen, ist vom Netznutzer nur noch die verbleiben­

de Differenz künftig einzufordern. 

Eine erste Errechnung bildet diesen Effekt in der Abschreibungsbemessung ab, die die Tages­

neuwertabschreibungen um die Höhe der bereits erfolgten Zahlung mindern. 

d) Abschreibungsermittlung 

Netzbetreiber sind nach § 6 Abs. 5 StromNEV verpflichtet, die kalkulatorischen Abschreibungen 

auf die ermittelten Restwerte des Sachanlagevermögens nach den betriebsgewöhnlichen Rest­

nutzungsdauern entsprechend Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV zu bestimmen. 

Die Einzelabschreibung für den eigenfinanzierten Anteil der Anlagen ist der zugrunde zu legen­

de Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die 

anwendbare Restnutzungsdauer; für den fremdfinanzierten Anteil der Sachanlagen ergibt sich 

die Einzelabschreibung aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Rest­

nutzungsdauer. Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen (nach dem 1.1. 2006 

angeschaffte Wirtschaftsgüter) sind ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. 
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C. Eigenkapitalverzinsung 

1. Systematik 

Gemäß § 21 Abs. 2 EnWG werden die Entgelte unter Berücksichtigung einer angemessenen, 

wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet. 

Die Verzinsung des vom Stromnetzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gemäß § 7 Abs. 

1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des be­

triebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich unter Be­

rücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV. 

Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der StromNEV in 

fünf Schritten zu erfolgen: 

(1 .) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapitalan­

teils (§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV) und 

(4.) Ermittlung des auf die Neuanlagen entfallenden Anteils (§ 7 Abs. 3 StromNEV) 

(5.) Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 Satz 

3 StromNEV). 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne­

risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital und den kalkulatorisch ermittelten 

Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten. Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des be­

triebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errech­

net. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote in § 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV berechnet sich demnach 

wie folgt: 



- 25 ­

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen AKIHK 

+ Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ Finanzanlagen 

+ Umlaufvermögen 

=Betriebsnotwendiges Vermögen / (BNV /) 

- Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

- Verzinsliches Fremdkapital 

- Abzugskapital 

=Betriebsnotwendiges Eigenkapital I (BEK 1) 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist der Quotient aus dem so definierten SEK 1und dem 

BNVI. 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals 

Basis für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigenkapital , w ie 

es in§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten '* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 


Altanlagen zu historischen AKIHK '*Fremdkapitalquote (min. 60 %) 


+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu 


historischen AKIHK 


+ Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ Finanzanlagen 

+ Umlaufvermögen 

= Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 

- Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

- Verzinsliches Fremdkapital 

- Abzugskapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BEK II) 
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Hervorzuheben ist, dass sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach § 7 Abs. 1 Satz 2 

StromNEV „unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote aus § 6 Abs. 2" StromNEV ergibt. 

Das heißt, dass nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV auch die im Rahmen der Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals anzusetzende Eigenkapitalquote auf höchstens 40 Prozent 

begrenzt wird. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 Prozent in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 Prozent 

und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 Satz 5 StromNEV), müssen die kalkulatorischen Rest­

werte des Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK entsprechend mit mindestens 60 % 

gewichtet werden. 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 

Prozent übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit 

das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BEK II) mehr als 

40 Prozent des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) be­

trägt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu 

bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht überschreitet (BEK 11<40%), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenka­

pitalquote übersteigt (BEK 11>40%). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigende Eigenkapitalanteil (SEK 11<40%) wie folgt zu ermitteln: 

BEK /1<40% =BNV II * 0, 4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV (BEK 11>40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BEK l/>40% =BEK II - BEK l/<40% =BEK II - (BNV II * 0, 4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BEK II) nicht mehr als 40 Prozent des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II) beträgt, kann demgegenüber keine Aufteilung des BEK II erfolgen. Denn 
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ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall 


nicht gegeben. 


(4.) Ermittlung des aufdie Neuanlagen entfallenden Anteils 


Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigenkapi­


tal (SEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 Satz 1 StromNEV). Die Aufteilung 


erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 StromNEV vorgegeben ist: 


Kalk. Restwerte der Neuanlagen zu AKIHK 

/ 	 [Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 
Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 StromNEV(max. 40 %) 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 
historischen AKIHK* Fremdkapitalquote nach § 6 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 

=Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der Differenz 


zwischen 100 Prozent und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen (Anteil SAV­


neu). 


(5.) Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 


Für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, wer­


den die Zinssätze in § 7 Abs. 6 StromNEV vorgegeben. Bis zur erstmaligen Festlegung durch 


die Regulierungsbehörde beträgt der Zinssatz bei Altanlagen 6,5 % und bei Neuanlagen 7,91 % 


vor Steuern. Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


nicht übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BEK //<40% * Anteil SAVneu * 7, 91 % + BEK l/<40% * Anteil SAValt * 6, 5 % 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird nominal wie 

Fremdkapital verzinst(§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV) höchstens jedoch mit 4,3 % (vgl. 1.1.3.) 
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II . Verzinsungsbasis 

Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals stellt nach § 4 Abs. 1 StromNEV eine kalkulatorische 

Kostenposition dar. Kosten sind nach allgemeingültiger betriebswirtschaftlicher Definition der 

ordentliche, betrieblich bedingte und sachzielorientiert bewertete Verzehr von Gütern und 

Dienstleistungen. Nach § 7 StromNEV sind Anzahlungen und Anlagen im Bau und immaterielle 

Vermögensgegenstände konsequent keiner Verzinsung zuzuführen. Finanzanlage- und Um­

laufvermögen kann nur in angemessener Höhe in die Verzinsungsbasis einbezogen werden. 

Dies setzt zunächst eine Sachzielorientierung der Vermögensgegenstände des Finanzanlage­

bzw. Umlaufvermögens voraus. 

Aus der Sachzielorientierung und der daraus folgenden Angemessenheitsprüfung des Umlauf­

vermögens ergibt sich folgende Prüfungsreihenfolge: 

(1.) Ermittlung der Netzbilanz 

(2.) Ermittlung der Netz-GuV (richtiger Ansatz von kostenmindernden Erlösen) 

(3.) Überprüfung missbräuchlicher Bilanzgestaltung 

(4.) Berücksichtigung nur betriebsnotwendiger Umlaufvermögensgüter 

(1 .) Ermittlung der Netzbilanz 

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 StromNEV sind die Bilanzwerte des Umlaufvermögens in die Eigenkapi­

talverzinsung einzustellen. Unter „Bilanzwerten" sind nur die Werte zu verstehen, die nach § 4 

Abs. 3 StromNEV auch zulässigerweise dem Netzbetrieb zuzuordnen sind. Bei gemeinschaftli­

chem Abschluss von Netz und Vertrieb sind die Bilanzwerte des Aktivitätenabschlusses Strom 

aufzuteilen und die Bilanzwerte dem Netz und dem Vertrieb zuzuordnen. Ergebnis sind die Bi­

lanzwerte des Netzbetriebs, diese machen stets nur einen Anteil der Aktivitäten-Bilanz aus. 
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(2.) Ermittlung der Netz-GuV (richtiger Ansatz von kostenmindernden Erlösen) 

Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind nur effiziente Kosten anzusetzen, die nach § 4 Abs. 2 Strom­

NEV auch die kostenmindernden Erlöse umfassen. Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV 

richtig abgeleitet wurde, oder etwa kostenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch 

Verträge, die einem Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt 

wurden) . Ist z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe durch die 

Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

(3.) Überprüfung missbräuchlicher Bilanzgestaltung 

Soweit ein Gestaltungsmissbrauchs vorliegt und die Sachzielorientierung der kalkulatorischen 

Kostenposition Eigenkapitalverzinsung nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kosten­

mindernden Erlöse durch eine Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird 

die Verzinsungsbasis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der 

Vorwurf einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzinsungsfunk­

tion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann das Gesamtkapital 

erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern sich. Im Ergebnis würde die 

Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der 

Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zuwider. 

(4.) Betriebsnotwendigkeit 

Der Gesetzgeber hat ausdrücklich angeordnet, dass eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals 

nach § 7 Abs. 1 S. 1 StromNEV nur auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals 

erfolgen soll. In dessen Berechnung sind u.a. die Bilanzw~rte des Umlaufvermögens einzustel­

len (§ 7 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 4 StromNEV). Da nur das betriebsnotwendige Eigenkapital ver­

zinst werden darf, können auch nur die betriebsnotwendigen Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

in die Verzinsungsbasis eingestellt werden. Die Beschlusskammer erachtet vorbehaltlich der 

individuellen Prüfung den Ansatz von 1/12 der genehmigungsfähigen Kosten als Kassen- und 

Wertpapierbestände und 3/12 der genehmigungsfähigen Kosten als Forderungen als ansatzfä­

hig, sofern nicht die Berechtigung eines höheren Ansatzes nachgewiesen wird. Finanzanlage­

vermögen ist vorbehaltlich eines anderen Nachweises zunächst als nicht betriebsnotwendig 

anzusehen. 
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a) Maßstab 1 /12 für Liquiditätsvorhaltung 

Die Beschlusskammer begründet die Grenze des 1 /12 der Netzentgelterlöse mit den Erwartun­

gen an die Liquiditätsvorhaltung eines Netzbetriebes. Da Netzentgelte eines effizienten Netzbe­

triebs zu Monatsbeginn durch monatliche Abschlagszahlungen vereinnahmt werden und die 

Hauptkostenpositionen monatlich zu entrichten sind (Personalkosten, Mieten, Abschlagszahlun­

gen) ist zu erwarten, dass eine Kassenvorhaltung in Höhe der monatlichen Ausgaben als Liqui­

ditätsvorhaltung genügen muss. Da Abschlagszahlungen der Netzentgelte als Liquidität monat­

lich zur Verfügung stehen, ist der zusätzliche Kassenbestand als Liquiditätspuffer anzusehen. 

Im Ergebnis werden dadurch jedenfalls deutlich mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes (geneh­

migte Kosten) nicht angegriffen. Gestützt wird diese Auffassung durch die Empirie. Statistische 

Auswertungen der deutschen Bundesbank belegen, dass im freien Wettbewerb Kassen- und 

Wertpapierbestände im Durchschnitt unter diesen Grenzen liegen. In den Durchschnitt aller 

Branchen gehen jedoch ganz unterschiedliche Unternehmen und Geschäftsmodelle ein. Anders 

als in Netzbranchen ist bei Branchen mit hoher Umschlagshäufigkeit und einem nicht wertge­

wichtigen Anlagevermögen auch ein höheres Umlaufvermögen gemessen am Jahresumsatz zu 

erwarten. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass zur deutschen Netzelektrizitätswirt­

schaft vergleichbare kapitalintensive Branchen ein weitaus niedrigeres Umlaufvermögen aus­

weisen, als die Obergrenzen zulassen würden. Auch die Netzbetreiber untereinander variieren 

stark. So sind strukturell vergleichbare Netzbetreiber mit Gesamtumlaufvermögen anzutreffen, 

welche insgesamt weniger als 1/12 der genehmigungsfähigen Kosten ausmachen. 

b) Maßstab 3/12 für z.B. Forderungen 

Neben den aufwandsgleichen Kosten, die durchschnittlich monatlich ausgeglichen werden, ste­

hen die Investitionskosten, die Anschaffungs- und Herstellungskosten begründen. Hier ist zu 

erwarten, dass Kosten mehrerer Monate zusammen anfallen. In den monatlichen Netzentgelt­

einnahmen des Netzbetreibers sind aber nur Monatsabschläge für investive Maßnahmen enthal­

ten. Diese reichen ggf. nicht aus, eine höhere Einmalzahlung abzudecken. 

Die klassische Bautätigkeit eines Netzbetriebes beginnt im März/April und endet im Septem­

ber/Oktober. Zahlungen für Bauausführungen fallen regelmäßig bei Abschluss eines Bauab­

schnittes an. Die in den Netzentgelten in den ersten Monaten ohne Bautätigkeit erhaltenen Be­

träge müssten ausreichen, die unterjährig teilweise gebündelt anfallenden Baukosten überwie­

gend abzudecken. Jedoch werden eventuell im Herbst Zahlungen fällig, die erst ex post, also in 

den Netzentgelten des Oktobers, Novembers und Dezembers an den Netzbetreiber entrichtet 

werden. Regelmäßig sollten die Zinsen der aufgelaufenen lnvestitionsbezogenen Netzentgeltan­

teile ausreichen, um den Zeitraum zu überbrücken. Dennoch hält es die Beschlusskammer für 
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ggf. sachgerecht, den Betrag von drei Monatsnetzentgelten als Forderungsbestand für diese 

Zwecke vorzuhalten. 

Zu beachten ist allerdings, dass in dieser Betrachtung ein deutlicher Sicherheitszuschlag enthal­

ten ist. Die Reinvestitionsquote der deutschen Stromnetzbetreiber ist dramatisch gesunken. 

Ehedem bilanzierte Anschaffungs- und Herstellungskosten werden in einer nunmehr regulierten 

Welt tendenziell eher als Aufwand ausgewiesen. Es ist also nicht berücksichtigt, dass die Neu­

investitionen deutlich niedriger sind, als die zurückverdienten Abschreibungen. 

Die so hergeleitete Aufgriffsgrenze in Höhe von 3/12 (= 25%) der Netzentgelterlöse als noch 

anzuerkennender Forderungsbestand findet auch ihre Stütze in der Empirie. Eine von der Deut­

schen Bundesbank jährlich durchgeführte Analyse der Ertrags- und Finanzierungsverhältnisse 

deutscher Unternehmen unterschiedlicher Branchen hat im Jahr 2004 für das verarbeitende 

Gewerbe ergeben, dass für dieses Jahr der Anteil der Forderungen am Umsatz 22 % beträgt. 

Der zur Orientierung herangezogene Index berücksichtigt im Wettbewerb stehende Unterneh­

men und setzt daher gerade die vom Gesetzgeber intendierte Wettbewerbssimulation um. Die 

Stromnetzbetreiber weisen ein stark unterschiedliches Umlaufvermögen aus. So existieren 

durchaus viele große und kleine Netzbetreiber, die dauerhaft und ohne Einschränkungen einen 

Netzbetrieb mit deutlich geringeren Forderungsbeständen bewirtschaften. Die Energie- und 

Wasserversorgung weist ohne Berücksichtigung von Wettbewerbsaspekten in derselben Statis­

tik nicht mehr als insgesamt ca. 4/12 der Jahresumsätze als Kassen- und Forderungsbestand 

aus. 
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D. Gewerbesteuer 

Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der 

Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Die in der 

netzspezifischen Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz 

zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. 

Scheingewinn bzw. -vertust) ist dementsprechend kein Teil der Bemessungsgrundlage für den 

kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Die rein kalkulatorische Ermittlung der Gewerbesteuer 

verbietet auch die einer tatsächlichen Welt entspringende Berücksichtigung von Hinzurechnun­

gen oder Kürzungen des Gewerbesteuerrechts. Es ist laut ausdrücklicher Anordnung nur die 

Selbstabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen entspricht der 

Sicht, die der Verordnungsgeber in den Beratungen zu § 8 StromNEV zu Grunde gelegt hat. 

Zur Gleichstellung des Investments in den Netzbetrieb mit einer Investition am Kapitalmarkt hät­

te grundsätzlich anstatt der Berechnung einer kalkulatorischen Gewerbesteuer auch eine pau­

schalierende Erhöhung des Eigenkapitalzinssatzes genügt. Dies hat der Verordnungsgeber je­

doch nicht vorgesehen; er hat vielmehr die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst 

als zu berücksichtigenden Umstand vorgesehen. Damit sollte der Tatsache Rechnung getragen 

werden, dass die Gewerbesteuerbelastung je nach Hebesatz sowohl in der Höhe der Abzugsfä­

higkeit als auch in der absoluten Höhe variiert. Die Gewerbesteuer ist als Betriebsausgabe von 

ihrer eigenen Bemessungsgrundlage abzugsfähig. Sie mindert somit den Gewinn aus Gewer­

bebetrieb, damit ihre eigene Bemessungsgrundlage und somit auch sich selbst. Um also die 

Gewerbesteuerschuld zu ermitteln, wird der Gewinn aus Gewerbebetrieb benötigt, bei dessen 

Ermittlung die Gewerbesteuerschuld abzuziehen ist. 
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E. Kostenmindernde Erlöse 

Diese Position wird individuell nach den Maßgaben der Ziffern A. 1-111 geprüft. Hierbei wird ins­

besondere untersucht, ob die angesetzten kostenmindernde Erlöse, denen der Netz-GuV ent­

sprechen. Erlöse, die in direkter Beziehung zu Kostenpositionen stehen (durchlaufende Posten), 

müssen sich neutralisieren (vgl. Position 1.1 .1.2. und Position 1.5.1.). Bei Zinsen und Erlösen, 

die aus Eigenkapitalpositionen resultieren (z.B. Erträge aus Forderungen), überprüft die Be­

schlusskammer, ob das Kapital effizient verzinst wurde und ob die zugrunde liegenden Verträge 

einem Fremdvergleich standhalten. Wird das Kapital nicht effizient verzinst, ist dem Netznutzer 

die entgangene Differenz durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Baukostenzuschüsse sind gemäß § 9 Abs. 2 StromNEV als Passivposten zu erfassen und über 

die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 
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F. Messung und Abrechnung 

Der Antrag auf Genehmigung von Netzzugangsentgelten beinhaltet zwar ein angestrebtes 

Preisblatt, allerdings zeigt die Praxis, dass erst nach der Prüfung und damit Festlegung einer 

anerkannten Kostensumme ein relevantes Preisblatt berechnet werden kann. Das auf der 

Grundlage der genehmigten Kosten berechnete Preisblatt wurde anschließend einer Prüfung 

bezüglich der Mess- und Abrechnungsentgelte unterzogen. 

Grundsätzliches Vorgehen 

Die Beschlusskammer überprüft die Entgelte für Messung und Abrechnung im Hinblick auf die 

Einhaltung folgender Vorschriften: 

§ 17 Abs. 7 Strom NEV Ermittlung der Netzentgelte 

§ 14 Abs. 4 Strom NEV Kostenwälzung 

§ 20 Abs. 1 S. 2 Punkt 2 StromNEV Verprobung. 

Um ein einheitliches Verständnis der Leistungsinhalte der Mess- und Abrechnungsentgelte zu 

definieren, hat die Bundesnetzagentur ein Gutachten zur Bildung der Mess-, Messstellenbe­

triebs- und Abrechnungspreise in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden bei der Netzentgelt­

prüfung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die genehmigten Entgelte zum 31 .12.2006 analysiert, 

um die existierende Preisspanne erkennen zu können. 

Preisdifferenzierung 

Darüber hinaus ist es im Rahmen der Neuermittlung der zu genehmigenden Preisblätter erfor­

derlich, die Entgelte in die Bereiche Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung aufzuteilen. 

Preisblätter, die diese Aufteilung nicht berücksichtigen, sind nicht genehmigungsfähig. 

Effizienzüberprüfung 

Die Beschlusskammer hat die so ermittelten Entgelte einer gesonderten Effizienzprüfung unter­

worfen. Hierzu wurden Vergleichswerte herangezogen, die auf der Auswertung der genehmig­

ten Entgelte zum Stand 31 .12.2006 und auch aus den Daten des Gutachtens stammen. Je 

Spannungsebene und je Messeinrichtung wurden Effizienzgrenzen festgelegt. Sofern die bean­

tragten Entgelte für die Messung I den Messstellenbetrieb / oder die Abrechnung einen Grenz­

wert überschreiten, wurden diese auf den Effizienzwert gekürzt. 
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Da die Zuordnung auf die Kostenstellen unter Ansatz von sachgerechten Schlüsseln zu erfolgen 

hat, muss davon ausgegangen werden, dass Ineffizienzen einzelner Entgelte von Messung und 

Abrechung kein Grund für Neuberechnungen anderer Entgelte liefern. Daher wurde bei der Kür­

zung von Mess-, Messstellenbetriebs- und Abrechnungsentgelten eine Neuberechnung anderer 

Mess-, Messstellenbetriebs- und Abrechnungsentgelte nicht zugelassen. Nur die von Kürzungen 

betroffenen Netzbetreiber wurden hierüber und über die Effizienzwertbildung und damit über 

Ergebnisse des Gutachtens informiert. 

Unter Zugrundelegung der vorgenannten Prüfungsgrundsätze (Prüfraster) ist die Beschluss­

kammer zu folgenden Prüfungsfeststellungen gekommen: 
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A. Aufwandsgleiche Kosten 

1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1. 1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Die Antragstellerin hat im Kalenderjahr 2006 unterschiedliche Verlustenergiekosten für die ein­

zelnen Netze in Höhe der nachfolgenden Aufstellung beantragt. Diese Verlustenergiekosten 

werden unter Effizienzgesichtspunkten hinsichtlich des angesetzten Beschaffungspreises i.H.v. 

III ct/kWh .MWh) in nachfolgender Aufstellung angesetzt. Es ergibt sich: 

Die beantragten Kosten sind in der jeweils angegebenen Höhe zu kürzen. 

1.1 .2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1 .2.1 Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Als Aufwendungen an die vorgelagerten Netzbetreiber wurden zunächst seitens der Antragstel­

lerin je nach vorgelagertem Netzbetreiber unterschiedliche Werte für die einzelnen Netze in Hö­

he der nachfolgenden Aufstellung beantragt. Dieser Ansatz ist durch eine entsprechende Modi­

fikation der Antragsunterlagen durch die inzwischen eingetretene Kostensituation im Hinblick 

auf vorgelagerte Netzbetreiber seitens der Antragstellerin ersetzt worden. Es ergibt sich: 

_ . Die_.Q.e~ntr.agle.rtKo.ste.r.Lsind. nvr in _d~rj~w.e.iJs _a[l~~b~nen Höhe ane.rkeno.l!ngsf~hig . 



1.3.3 Fremdkapitalzinsen 

Die Fremdkapitalzinsen sind nur in ihrer tatsächlich entstandenen Höhe berücksichtigungsfähig. 

Insoweit werden auch nur die zuerst beantragten tatsächlichen 

11'0 
Werte berücksichtigt. Einer 

nachträglich beantragten Anhebung seitens der Antragstellerin auf (mit dem Argument der 

Berücksichtigung von Effizienzgesichtspunkten) ist nicht stattzugeben. Es ergibt sich: 

1.5.12 Sonstiges 

Die Mess- und Abrechnungskosten sind im bundesweiten Vergleich überhöht. Insbesondere die 

Abrechnung im nicht 

II€ 
leistungsgemessenen Kundensegment (11€ je Kunde) hält aus Effizienz­

gesichtspunkten je Kunde) dem Fremdvergleich nicht stand. Folgende Beträge sind zu 

berücksichtigen: 

Netz 

Anzahl LM 
AnzahlSLP 

Anteil nach ZP Schlosse 
Antragswerte 
Kosten MessLng aus JA• 
Kosen AbrechnLn aus JA„ 

lhlg•Werte 
AnerkenfUll ~lrieb 
Aner1<e Abrec:hn 

-
• aus Spartenauflellung, direkt zuordenbare Kosten Zähler, Modem, DL ZfA 

GK aus S artenaulleilung • Anleil Messer16se aus Gesamter10se 
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2. Abschreibungen 

• • g • • p g • • ge des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AK/HK beläuft sich auf ~; der kalkulatorische Restwert der Altan­

lagen auf Basis von Tagesneuwerten auf - €. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträg~€. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von-€ aner­

kannt. 

Im Einzelnen ergeben sich folgende kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens: 

Anlagengruppe 

summe 
a....ntliV 
~ 

---­................... „ „. 
" -­-­
-„ 
~­- ---~,, ... -
DNlr. • .....„.,..,,~-

ttbton.dl• AnKhdunp.I 
Hu••llYngtkfften ff) 

Kalkulatorlscher Restwert Altanlagen 
Basis historische AKIHK (() 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung al>s. Kürzung % 



Summe ...... „ 
..._.ttllllY-­

Anlagengruppe 

.....__ 

-­~~" ~....... ,.................~~-

·-· ... 

-· -­........ 

............Nrli 

„ ... 

H;.01hche ..,_,.•tfU11pJ 
H•rlC•llun,.....•nlfl 

Kalkulator1scher Restwert Altanlagen 
BaslsTNW[(] 

Netzbetreiber BNelZA Kürzung abs. Kürzung % 

Summe .......... ...,,„w-

-· 
Ge„. 1 • • •f!l!!!D'V.~=~-.-­„. 
~--~~~--------~,,__~-·-

Hftet1fsdle Anldt11'fvnp.J Kalkulatonscher Restwert Neuanlagen [€)
H•fWf•lhu1,..H (f) 

Anlagengruppe Netzbetreiber BNelZA Kllnung abs. Kürzung % 
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Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 
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Anlagengruppe 

Summe 

.....u 

......Miii.............. 
Ft „......
rf....._„...,_ •e~tr _ _ _ _ „.... .„.
" .............-

-·-

Hhtorf1d1• Andt11fh11tgU 
H•nfellun~ (fJ 

H}s(orkdi• Ansdloffungs.J 
H•rstelh1npkmten (f l 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Altanlegen 
!lasfsTNW 

Künung % 

Anlagengruppe 

Summe ._,,.... 
...... . w·­._,...--­" Ht-JllllV ................ ,.. „ .... 

Cc:M „ ...........v.-· --· --

-

Netzbetreiber 
x EK.Quote 
BNetzA Künung% 



---
---

Hhttrhdl• AMcfi•nungs../ Abschreibungen Neuanlagen 
He"9•11Uftpkllilteft lf'J 

Anlagengruppe Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

. ~~~~--1~-

„-· -,, „...._ 
...................... 

„~mv.~••l 

Summe 
lt.... UlkV 

IC....HUY 


...._tllW ·­
,, "...,..... 
'""""-'-" d..........
. „ 

.!!!!!!:i..._-...uM--­
!,,ü!,...,...-.,...,w ~.....,,,...-~„ -

~ -· ­
·- „.„ „. 
co„'F „„ 

Anlagengruppe 

Summe 
.....mi.v 
.......„w-....w 

Olt4b...... 

!=:_~ „...............„ 

.........„ -..... 
-,__ 

-
..... 

_::;;e:oa_ -

r .... 

_ _ „ 

Hlstoris<ft• AMdulffHp./ 
H•rcs.llunplrosren lfJ summe AbschrelbUngen [€) 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 
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Die Ermittlung der Kapitalkosten erfolgt auf der Grundlage des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AK/HK beläuft sich auf - €; der kalkulatorische Restwert der Altanla­

gen auf Basis von Tagesneuwerten auf - €. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträgt~. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von-€ aner­

kannt. 

Anlagengruppe 

Hmorltcho Ansdlollungs.J 
H1rst1llungslcosten (tl 

Kalkulatorischer Restwert Altanlager 
Basis historische AKIHK [€] 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. 
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Anlagengruppe 

Summe 

-
~- --
-· 
......... 
l--

-„ 

Anlagengruppe 

Summe ._...„ 

'1........ •„.„-­--­
W. OS 

•- .... 
~''"' .........--· ---­- _ ...„ 

---

HIMorlsdte AMdlalhlapJ 
tttnc•tl""gsbnt•• lt) 

Hfstorhch Anldta«unp.J 
He,...lfunpkOlt• n lfl 

Kalkulatorlscher Restwert Altanlagen 
Basis TNW [e] 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Katkulatortscher Restwert Neuanlagen [€) 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung 04 

Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 



----- -

Abschreibungen Altanlagen 
K/HK 

= 
Kürzung % 

Hl stork:cht Anuh1fr11n(1'U 
H•ttt.tlh.tnpltost•n ((J 

Basis hlstor
x FK.Quote 

ls 

Summe 
1.... 22111.Y 
. .... ttlk'f·­

Anlagengruppe Neubetreiber BNeUA 

~----t---

OI ............._.
..............._ 

.... 

,....,.~ --„. _ ... „ 

-
H'9ttrfwhe ANchtff\lftftJ Abschreibungen Altanlagen

H1rttelhtt1plrGlllH lf) 
BaslsTNW 

Summe 

- -..............-­- --­-· 
---

-­
..,,............ ~ ..-

ax EK.Quote 
Anlagengruppe Neubetreiber BNeUA KOnung % 
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Anlagengruppe 

Summe 
IC.... l2tkV 

~~....... ,, .,...,...., 
,, -

UV,. ...,..._......,.. 

. ,:uw......w. --...... •-- ­
....... 

l-­--

_,..„ 

-­

Anlagengruppe 

Summe 

...,.„,w 

.........--­
-

-l~n'~-Ort „-- .... -........_„.......,, 
orw.~w ......b6ii„•*­
z­,.. 
,....... 

­--...... -

......,, 
...,, 

Hla9rkdle Anschattungs.J 
H•l"lfeaun,...•rt l~J 

Hlteorlische Ansdiatf•n91J 
Herit.lfunplunlen 1fJ 

Netzbetreiber 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Neuanlagen 

BNenA Kürzung abs. Kürzung % 

summe Abschreibungen (€) 

BNe12A Kürzung abs. Kürzung % 



Die Ermittlung der Kapitalkosten erfolgt auf der Grundlage des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AKIHK beläuft sich auf €; der kalkulatorische Restwert der Altanla­

gen auf Basis von Tagesneuwerten au €. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträgt„€. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von - € aner­

kannt. 
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~rltcheAnteh•ffwip./ Kalkulatorlscher Restwert Altanlagen 
H1 t11tlh'1,~n(fJ 

Basis historische AK/HK (() 

Anlagengruppe Netzbelrelber BNetzA Kürzung abs. Kürzung 

Summe 

---­„......,_,...,... -
" -"' .~„ 
Pr IMll•IW• MM 

% 
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Anlagengruppe 

Summe 

Hb„ rn.dl• ~•ftt1"pJ 
Htf'lllltllu„~11(f) 

::::::;--­ -------- -t­ - ­
~ ---­~·.....,.... 

"" .„ 
„ -

'•ttr1d!Mlt!n.......... _ , 

Ort , , .......,....edW'.... 
z........... .......~~~ - +--­

...„.Ti 

-- · -
Anlagengruppe 

Summe 

~-----.....„"'-.......--­··-· „......_ 
Pr tllV- --91t1Utt, ....._..., ........ 
-­, ,...... 
„­ .... 

- · 

Hbto•lsdl• Anldt.rf'unpl 
He,....llungtlmltH ff1 

Kalkulatorfscher Restwert Altanlagen 
Basis TNW (() 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Kalkulatorischer Restwert Neuanlagen ((] 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 



Summe ,_„„ 
...,..,„w... ,_,„ 

kd 

-

Anlagengruppe 

„ 

..... 

--­- · 
-­„_.---

-­„ 
..._,.,r, 

... ... 

Anlagengruppe 

HktorlcU• AnedtllffungsJ 
H•rll•llvnph„an ffl 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Altanlagen 
Basis historische .AKIHK 
xFK.Quote ~ 
BNetzA 

summe 

-­a.... .„• 
.................„ ........ 
r. tt.....v 
,,......__ ++..... „ .„ „ ...... -­
........ .................... 

-

-
„ 

-·­- ··­- -­„ 

-·· • 
~~=-~-+--­„„ 

--..-... 
........ 

Hhilorhch• AMthatfvnp.J 
Hu-.111#1,....ntf) 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Altanlagen 
BaslsTNW 

xEK.Quote :z 

BNetzA 

Kürzung % 

Kürzung % 
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Hlstorlldte Ansdt.tl'un,sl 
HustellunplutM:en lf1 Abschreibungen Neuanlagen 

Anlagengruppe 

summe 
~lM•Y 

- .... -·-­- .... 

-·· ... 

..... „1 

Nenbetrelber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

• 
Cl 

Hhlarhdte Ansdl.ff1i1np.J 
H•11ltllun~n (f) 

Summe Abschreibungen [E] 

Anlagengruppe Nel2betrelber BNetzA Kürzung abs. KOrzung % 
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Die Ermittlung der Kapitalkosten erfolgt auf der Grundlage des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AK/HK beläuft sich auf-€; der kalkulatorische Restwert der Altanla­

gen auf Basis von Tagesneuwerten auf-€. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträgt •. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von~ aner­

kannt. 

-50­

Anlagengruppe 

summe ...,,.„ 

....... „ ' • .•„„,,.....,..,......, „ „„-­-­

.,~-~ ----­
.„„. 

""' 

ffi9tclrild'le AMdl•ffHpJ 
H•nc.llun,......• • lfl 

Kalkulatorfscher Restwert Altanlagen 
Basis historische AKIHK [e) 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 



Hn.on.dl• Alwds 1th.n1PJ Kalkulatorlscher Restwert Altanlagen 
ff•t91•1h•·~· (fJ Basis TNW [E] 

Anlagengruppe Nettbetrelber Kürzung abs. Kürzung •;,BNettA 

Summe ......„ 
i*. tttlltY.....--­hclse=z=tt~„ .„" „__ . -­
~-­

--„.............._-

--
Anlagengruppe 

Summe ......„ 
.....HtW 

-" ,,....... 
,,........„h +*+'* 
f tltW 

" -­.... 
--- .... 

...., ............. „ 

-· _... 
~.........(!!!!!!!IDV'.~­-

Hilt1rfKht ~•frungs.J 

Herstellunrtodll• (f l 

!!I!!!!!!!!!!!""-~~~~~~~~~+-~-·-

Kalkulatorlscher Restwert Neuanlagen [E] 

Nettbetrelber BNettA Kllnung abs. Kürzung % 
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Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 



Hlstofts.dtt AfttcflidURgw../ Abschreibungen Altanlagen 
H•~•lfunp.....,ffJ 

Basis hlstor1sche AJ<JHK 

Anlagengruppe 

Summe 

- -.......... ,___.,_ ... 
~.,,...,...,._ ............. 

- ......-· y 

CloMllMll...........<....lW.~............,.c;.„ 
l-· -· l 

HlslorfK:tlt AMdlat'rH flJ 
Hef'lfellunpkMtln lf'1 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Altanlagen 
l!laslsTNW 

xEK.Quote = 
Anlagengruppe BNetzA Kürzung% 

Summe 
-....m111v 

- ............. „.... 
~--­--· --­

-· 
OWd• ••„ .......~... , ....... 

-· 
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Anlagengruppe 

Summe .........,, 
-...u1w-

-, „ ..... -­_„·­........„ --· 
-· l 

Anlagengruppe 

Summe 

„ -­- ....--
-­_„
·­-

.............. „ 
__„ 

.!...!!'~---::L!!!!s „ &V„ ... 

-·-..­-

Hist•rhm• l\Mdlalfungs/ 
HeneellunpkOM•n (ff 

H,_•11sch• Antch1tPunf1-' 
H1rst1llunf'kOlllll1111(fl 

Netzbetreiber 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Neuanlagen 

BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

summe Abschreibungen (EJ 

BNetzA Kürzung al>s. Kürzung % 



Oie Ermittlung der Kapitalkosten erfolgt auf der Grundlage des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AK/HK beläuft sich auf-€; der kalkulatorische Restwert der Altanla­

Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von -€gen auf Basis von Tagesneuwerten auf ­ €. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträgt ~· aner­

kannt. 

-54­

Anlagengruppe 

summe ...... „ 
~ u_ _cz:!L ._,... 
...,......, lwa ,, ,.......,,„ 
"........'lrW - ­,, .................-­ .........,.... 

-

„„. _..., 
-- ...----

Hlltomch• Ansth.rfungs.J 
HeniWlunpko'ee•ft ffl 

Kalkulator1scher Restwert Altanlagen 
Basis historische AK/HK (e) 

Netzbelrelber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 



- -

Hl:teorilch• AnKft1ffu•p l Kalkulatorischer Restwert Altanlagen
Heneellu"pltolc•• [() 

Basis TNW [() 

Anlagengruppe Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Summe 

....t1'n'-­--­„„==,.....V 

„.„ ....... ....... . ---­
- ---­ -
,........„„... ~ 
,„...... .--· 

Ht.farisd'l• Ansth1ffu"gü 
H•nt.llunptlOltefll tf) 

summe 
-.. ...... 
........... .........
" ....... 
ff!!!!!Mp z=::::r::.!!_,, ... ............ 

--· ---· 
-

- ­­„ _..., 
~~....!IV.~.... 
--

Kalkulatortscher RestwertNeuanlagen [() 

Anlagengruppe Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

............„ ... 


-
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Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 



z % 
Kürzung abs. Kürzung%Anlagengruppe 

Summe 

.,nM ...... W......,_--............ 
-­ -......,_,_..._ -
OrteMib'~Tr a.... ........„ 
z..,,......,11wlll\e..-!!\!!!\:!!!ll... ....„.........._... 

- -­--· .-........-

Hfltotkdl• AMchlfl'Ungs/ 
He,,..elt11npkc.P.,. (f} 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Altanlagen 
Basis historische AKIHK 
x FK.Quote 
BNelzA 

Hlstorid• AMdl..-.npJ 
H•f'lll.tli.n'*°*n (fl 

Anlagengruppe 

Summe 
.._.UlkY ...,..,„w..... 
.....-­..... 
.......... t& 
ft ••• 

•- ....- ­-

Nelzbelrelber KOnung % 

Abschreibungen Altanlagen 

BaslsTNW 
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Anlagengruppe 

Summe 

....,111w·­---­" u.....w„........ --+iiiilta 
n tn 

„ -­-·w.u).........~ 

- ·­- -
-·· _ ...„-
~- ..-...,<.... lllV.Wllf.... 
-· -· -

Anlagengruppe 

-

Hllt•rkdl• AMd•"1l11~/ 
Hu•• llunpkosrent<J 

Hbto•heh• Anteheffun91J 
Harsc•ltunpk.Cen lfl 

NeUbetrelber 

NeUbetrelber 

Abschreibungen Neuanlagen 

BNeUA Kürzung abs. Kürzung % 

summe Abschreibungen [(] 

BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 



Die Ermittlung der Kapitalkosten erfolgt auf der Grundlage des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AK/HK beläuft sich auf-€; der kalkulatorische Restwert der Altan­

lagen auf Basis von Tagesneuwerten auf-€. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträgt~- Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von - € aner­

kannt. 

-58­

Summe ._...„ 

,, ,, ,.. 

Anlagengruppe 

.„ 
-­

·-· ~ •NrT 

„ .... „ ... „-· 
-

Hhlt1'9dle Anedaltu"f'-' 
Het9tellunpkosee1t f(J 

Kalkulatorischer Restwert Altanlagen 
llasls historische AKIHK [€) 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 
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Anlagengruppe 

Summe „ 
~......,_....,.u 
&...itltY.................. ,, „........., 
" -!!!!!!!!!IP!!"""" ..........
• ---­

-
Anlagengruppe 

Summe 

K *2 r• 
•- ­........-­- ·· - ........ 

-
--­

-­-
0..... .-..,..........~~) 

-·-.... 

-
-

HfMorilch e AMdt.rtu11 p J 
HemtlkMpbcteft (() 

HlsloJlsdt• Amtt.1ft'w11pJ 
Henullunp:kMl•n (f] 

Kalkulalorfscher Restwert Altanlagen 
Basis TNW [E) 

Nettbetrelber BNettA Kürzung abs. Kürzung % 

Kalkulatortscher Restwert Neuanlagen (e) 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 
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HkloJlu9'• AlrKS..ftungs.J Abschreibungen Altanlagen
HetlC•llunph•ltlrt (f] 

Basis historische AKJHK 

Anlagengruppe 

Summe 

-....u1 11.y 
S-..1• 1 Pillllb:.....~.-fr tt~V 

"1111!:!.E.....,_''!'1!''*, .„
" „ ...._ Ml w--­....,._...........-­!!!,._~.......... 

- -~!!!"!!__ ____ -­- .„ 

.....„......... -.....,.,...r, 

-· -· -

Netzbetreiber 
x FK-Quote 
BNetzA Kürzung % 

HBcorlKhe Anccbff.npJ Abschreibungen Altanlagen
Hef'1111ellllflpkmten ff) 

BaslsTHW 

Anlagengruppe 

Summe .......,.„ 
....."'"' ..... .... 
~. 
............„ 
„ ·~ 

„ 
„... t 

- -- ..........-­~.~__, .....................-­

xeK.Quote • 



Anlagengruppe 

Summe 

11••• .........-·­- · 

-· -

Summe 
.-..121•• .....„••• 

............._....... 
r __,, 
'!!!!!!!P!......,_~" .„....... ....-.......,......_.„ 

„.......--­

-· 
-

HW.rkdle Ansdletrl.t"g:s.J 
H•tlC•llunpb:il•n ff) 

Abschreibungen Neuanlagen 

Netzbetrilber - BNetzT Kürzung abs. Kürzung % 

Hhitorfdo ~.c'fangeJ Summe Abschreibungen [e)
Ho11talfr,m,...• n (f) 

Anlagengruppe Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 
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Die Ermittlung der Kapitalkosten erfolgt auf der Grundlage des Ansatzes betriebsgewöhnlicher 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV. Der kalkulatorische Restwert der Altanlagen auf 

Basis historischer AK/HK beläuft sich auf ; der kalkulatorische Restwert der Altanla­

gen auf Basis von Tagesneuwerten auf €. Der berücksichtigungsfähige Wert der 

Neuanlagen beträgt - €. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von -€ aner­

kannt. 
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Hhtod1che Am:dl1rtunpJ 
H•nullungsbcten f(I 

Kalkulatorischer Restwert Altanlagen 
llasls historische AK/HK leJ 

Anlagengruppe 

Sunvne ......_ ...„„ 

~ ... . ......... ,........._,...,..., 
.„ 
-­-- -­

•1»wtt1M1M•n.-.~---­-

-· _„ 
R II *' ....--· -· --

Netzbetreiber llNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

„ 
„ 
" 

-... 
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Anlagengruppe 

Summe 

...,,_ ......__ 
Pt tkW-­.... ...........,,...--­
• 11JM1..........-. ......~-....... - • -· -­_„ --­i....... '~~~ , 
... ....___.... „ .....„ ,,..,.._. 
w.r-e c ar+ -„ ... 

Anlagengruppe 

Summe _,,...., 
....fftlW 

Oilce... „
••„ ..... w. 

-
·-· 

--...... 

Hhlorildle Al'9Cfleft'u.p.1 
Hel"tlC•llun~•" lfJ 

Hhfarkdlc Aftldi:•fh11gsJ 
H•nt•llunpbsf•n ff) 

KalkUlatorlscher Restwert Altanlagen 
Basis TNW [EJ 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Kalkulatorlscher Restwert Neuanlagen [e) 

Netzbetreiber BNetzA Kürzung abs. Kürzung 0.4 

Hierauf entfallen folgende kalkulatorische Abschreibungen: 



-
.... 
II: 1 

... „ 

"'" 

- ........ 

·-· -­
. ,.....,j...,...., 

Summe 

·­- .... -_,__ 
- ·" ...........„ ...·­, ...... „ _ ... „ 

-·-.._„ 

-
Anlagengruppe 

H'9ta1h:~e AnsdtdYngs.J 
Henice11unplOllf1n (f) 

H._ortsdle AM<.hff•npl 
Hentelh1t1pka1ten (fJ 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Altanlagen 
BaslsTNW 

x EK.Quote 2 

BNetzA Kürzung % 

Summe 
..._.UtlllY ......„..,, 

rr......,. tt„•Y„......._ 


_......_ 
_„ - ­
-
eewr• „ ... 

-
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Anlagengruppe 

Summe 

--­f r U......V 
rr........,. r ...,~" .„-­
-...„ .... -

-·­

- - -............._-­......... .................. 
1.............. .., 

....... „ -... 
~.........,.... tl'W,Wwta .....!­...,„ .. 

-·-· .__ 

Summe ...... „ 

Anlagengruppe 

- -
-• 
-- · -· --

"'"' -­--

HhtoritQ• Ansch"""'91./ 
H•ntellw"ptmf•fl lf) 

Hlscorbdlt Ansd11ff•np-/ 
Hei.st•llwnP••n (() 

Netzbetreiber 

Netzbetreiber 

Abschreibungen Neuanlagen 

BNetzA Kürzung abs. Kürzung % 

Summe Abschreibungen [EJ 

BNet2A Kürzung abs. Kürzung % 



3. EK-Verzinsung 

nsgesam 1s ean rage 1genkapitalverzinsung in Höhe von-€ gemindert um.€ in 

Höhe von - € anzusetzen. Es ergibt sich: 
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Insgesamt ist die beantragte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von -€gemindert um 9 in 

Höhe von.€ anzusetzen. Es ergibt sich: 

Prttnwdsten der Zwtsc-hensumme PrUhethnuno 
Prilrcti'inuno 

Zei)Cn 

• 
„ „ 
1Z 

u 
•• „ „ 
11 „ „ 
11 „ 
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>3 

14 „ 
" 21 

21 

tt 
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J2 
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)4 

) 5 

30 
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Insgesamt ist die beantragte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von-€ gemindert um-€ in 

Höhe vonllll€ anzusetzen. Es ergibt sich: 

Prnw«Wen der Zwl9C.1'ell•Umme Pcutrec:hnung 
rr~reehnung 

• 11.1. 

3.U1 

11 31 1.7 

11 3.t 13 

1l J .11 4 
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Insgesamt ist die beantragte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von „ €gemindert um 11€ in 

Höhe von Canzusetzen. Es ergibt sich: 
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Insgesamt ist die beantragte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von Im€ gemindert um • € in 

Höhe von Canzusetzen. Es ergibt sich: 
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Insgesamt ist die beantragte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von- gemindert um~ in 

Höhe von ~ anzusetzen. Es ergibt sich: 
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Insgesamt ist die beantragte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von - gemindert um lt in 

Höhe von • anzusetzen. Es ergibt sich: 
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4. Gewerbesteuer 

Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe von-€ ist gemindert um 11€ in Höhe von.€ 

anzusetzen. Es ergibt sich: 

Gewerbesteuer.Berechnung mittels Rose.Formel Netzbetreiber Bundesnetzagentur 

3 
4 

6 

kalk. Ei enka italverzinsun 
Gewerbesteuermesszahl 
Gewerbesteuerhebe satz 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Ei enka italverzinsun 

Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe von 111€ ist gemindert um-€ in Höhe von 11€ 
anzusetzen. Es ergibt sich: 

Gewerbesteuer-Berechnung mittels Rose-Formel Netzbetreiber Bundesnetzagentur 

3 
4 

6 

kalk. Ei enka itafverzinsun 
Gewerbesteuermesszahl 
Gewerbesteuerhebesatz 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Ei enka italverzinsun 

Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe von-€ ist gemindert um 111€ in Höhe von„€ 
anzusetzen. Es ergibt sich: 

Gewerbesteuer-Berechnung mittels Rose.Formel Netzbetreiber Bundesnetzagentur 

3 
4 

6 

kalk. Ei enka itafverzinsun 
Gewerbesteuermesszahl 
Gewerbesteuerhebesatz 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Ei enka italverzinsun 
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Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe von-€ ist gemindert um • € in Höhe von 111€ 
anzusetzen. Es ergibt sich: 

3 
4 
5 

6 

kalk. Ei enka italverzinsun 
Gewerbesteuermesszahl 
Gewerbesteuerhebesatz 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Ei enka italverzinsun 

Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe von II€ ist gemindert um • in Höhe von 

anzusetzen. Es ergibt sich: 

Gewerbesteuer-Berechnung mittels Rose-Formel Netzbetreiber Bundesnetzagentur 

3 
4 
5 

6 

kalk. Ei enka italverzinsun 
Gewerbesteuermesszahl 
Gewerbesteuerhebesatz 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Ei enka italverzinsun 

Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe vonll€ ist gemindert um.€ in Höhe von.€ 

anzusetzen. Es ergibt sich: 

Gewerbesteuer-Berechnung mittels Rose-Formel Netzbetreiber Bundesnetzagentur 

3 
4 
5 

6 

kalk. Ei enka italverzinsun 
Gewerbesteuermesszahl 
Gewerbesteuerhebesatz 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Ei enka italverzinsun 

Die beantragte Gewerbesteuer in Höhe von.€ ist gemindert um.€ in Höhe von 111€ 
anzusetzen. Es ergibt sich: 

Gewerbesteuer-Berechnung mittels Rose-Formel Netzbetreiber Bundesnetzagentur 

3 kalk. Eiqenkapitalverzinsunq 
4 Gewerbesteuermesszahl 
5 Gewerbesteuerhebesatz 

6 
Kalk. Gewerbesteuer nach Abzug bei sich selbst auf Basis 
der kalk. Eiaenkaoitalverzinsuna 

---• 
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Zwischenergebnis Kostenprüfung: 

Die Ergebnisse der Kostenprüfung sind als Anlage 2 diesem Beschluss in einer Übersichtstabel­

le beigefügt. 

II. 

Die nach § 4 StromNEV ermittelten Netzkosten werden über ein jährliches Netzentgelt gedeckt, 

§ 15 Abs. 1 StromNEV. 

Die Zuteilung der Kosten einer Netz- oder Umspannebene auf die aus dieser Netz- oder Um­

spannebene entnehmenden Netznutzer erfolgte verursachungsgerecht, indem für alle Netz- und 

Umspannebenen die spezifischen Jahreskosten gebildet wurden. Sie ergeben sich aus dem 

Quotienten aus den Jahreskosten einer Netz- oder Umspannebene nach§ 14 Abs. 2 StromNEV 

und der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene. 

Zur Ermittlung der jeweiligen Netzentgelte einer Netz- oder Umspannebene in Form von 

Leistungs- und Arbeitspreisen werden die nach § 16 Abs. 1 StromNEV ermittelten leistungsbe­

zogenen Gesamtjahreskosten mit den Parametern der nach Anlage 4 ermittelten Geradenglei­

chungen des Gleichzeitigkeitsgrades nach § 16 Abs. 2 StromNEV multipliziert, § 17 Abs. 3 

StromNEV. 

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 StromNEV richten sich die Netzentgelte nach der Anschlussebene der 

Entnahmestelle, den jeweils vorhandenen Messvorrichtungen an der Entnahmestelle sowie der 

jeweiligen Benutzungsstundenzahl der Entnahmestelle. 

Das Ergebnis der Ermittlung der jeweiligen Netzentgelte ist den als Anlage 1 beigefügten Preis­

blättern niedergelegt. 
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III. 

1. Befristung (Tenor zu 2) 

Die Antragstellerin hat beantragt, ihr eine Genehmigung zu erteilen, die den Genehmigungszeit

raum abbildet. 

2. Widerrufsvorbehalt (Tenor zu 3) 

Die Entscheidung zu 3) beruht auf§ 23a Abs. 4 S. 1 EnWG. 

Die genehmigten Entgelte stehen unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Der Widerruf steht im 

Ermessen der zuständigen Behörde. Er kann jederzeit erfolgen. Hierfür ist es nicht erforderlich, 

dass neue Tatsachen und Umstände im Bezug auf die Antragstellerin, insbesondere auf die der 

Entgeltbildung zugrunde liegende Kostensituation, bekannt werden. 

Die Beschlusskammer hat im Rahmen ihrer Prüfung bereits Effizienzkriterien angewendet (vgl. 

II .). Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 21 Abs. 2 EnWG war es jedoch nicht möglich, 

sämtliche beantragten bzw. letztlich der Entgeltbildung zugrunde gelegten Kostenbestandteile 

einer Effizienzprüfung zu unterziehen. 

Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass insbesondere eine Überprüfung im Hinblick 

auf die Beurteilung am Maßstab derjenigen Kosten der Betriebsführung, die denen eines effi­

zienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, im Rahmen der ver­

fahrensgegenständlichen Prüfungen nicht abschließend möglich war. Dies liegt insoweit in der 

Natur der Sache einer vom Gesetzgeber vorgesehenen vergleichenden Effizienzbetrachtung, 

die nicht statisch sein kann, sondern sich an den allgemeinen und branchenspezifischen Ent­

wicklungen orientieren muss. Teilweise konnten Ineffizienzen lediglich vermutet, nicht jedoch 

nachgewiesen werden. Dies gilt beispielsweise für folgende Aspekte: 

Konzernumlagen und Leistungserbringung von Konzernunternehmen; 

insbesondere die Stundensätze im Rahmen der Internen Leistungsverrechnungen. Hier führte 


der Fremdvergleich noch nicht zu aussagekräftigen Ergebnissen. 


die energiewirtschaftlichen Notwendigkeit einer Investition und deren möglichst effiziente Aus­


führung; 


­
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Bei Netzbetreibern im Schutz der bisherigen Monopole haben sich Strukturen entwickelt, die 

von einer derartigen Kostenerhöhungstendenz gekennzeichnet sind. (Vgl. dazu BGH, Beschl. v. 

28.07.05, ZNER 2005, 230, „Stadtwerke Mainz".) 

Dementsprechend stehen die genehmigten Entgelte auch insoweit unter einem „Effizienzvorbe­

halt". Auch der Gesetzgeber ist von einer solchen Sicht ausgegangen. Denn die Kostenprüfung 

soll möglichst bald durch ein System der Anreizregulierung ersetzt werden. Dem liegt die Er­

kenntnis zugrunde, dass die Unternehmen selbst besser als jede Behörde feststellen kann, wo 

die Effizienz verbessert werden kann. Deshalb kann aus der Genehmigung auch nicht die 

Schlussfolgerung gezogen werden, Sachverhalte, die einmal formal der behördlichen Prüfung 

unterfallen waren, seien deshalb - soweit sie nicht konkret beanstandet worden sind - als effi­

zient bewertet worden. Eine solche Schlussfolgerung würde die tatsächlichen Möglichkeiten 

einer behördlichen Kontrolle verkennen und die künftige Anreizregulierung in ihrer Wirksamkeit 

beschränken. 

3. Auflage (Tenor zu 4.) 

Die Entscheidung zu 4) beruht auf§ 23a Abs. 4 S. 1 EnWG. 

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die hier genehmigten Entgelte auch im Hin­

blick auf die Aufwendungen, die die Antragstellerin gegenüber vorgelagerten Netzbetreibern 

hat, angepasst werden, soweit der vorgelagerte Netzbetreiber seine Netzentgelte senkt. 

Die Verbindung der Genehmigung mit einer Auflage steht im Ermessen der zuständigen Behör­

de. Zweck von Entgeltgenehmigungen nach dem EnWG ist u.a. eine möglichst sichere, preis­

günstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemein­

heit mit Elektrizität (vgl. § 1 Abs. 1 EnWG). Zur Erreichung dieses Zweckes, insbesondere des­

jenigen einer möglichst preisgünstigen und verbraucherfreundlichen Versorgung, ist die Auflage 
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geeignet, da sie den Vorteil von sinkenden Entgelten direkt an den Netznutzer weitergibt und 

nicht erst zunächst bei der Antragstellerin belässt. Sie ist erforderlich, da § 23a Abs. 2 S. 2 

EnWG explizit nur regelt, dass ein Netzbetreiber die genehmigten Entgelte überschreiten darf, 

wenn nach Erteilung der Genehmigung erhöhte Kostenwälzungssätze einer vorgelagerten Netz­

oder Umspannstufe anfallen. Zwar regelt § 23a Abs. 2 S. 2 EnWG auch, dass die genehmigten 

Entgelte Höchstpreise sind. Allerdings verpflichtet die Vorschrift nicht ausdrücklich zur Weiter­

gabe niedrigerer Kostenwälzungen. Die Auflage ist angemessen, denn mit ihr ist sichergestellt, 

dass nicht nur höhere Kostenwälzungssätze, sondern auch niedrigere an den Netznutzer wei­

tergegeben werden. Die Weitergabe der Kostensenkung an den Netznutzer benachteiligt die 

Antragstellerin nicht, da es sich bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber für die An­

tragstellerin um einen durchzureichenden Posten handelt. 

IV. 

1. 

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

2. 

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Beschwerde 
\.. '- '- -----­

erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tul­

penfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei 

dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Mo­

nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vor­

sitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die 

Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung bean­

tragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, 

enthalten. 
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Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter­

ze ichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 18.09.2008 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

71r!~) ;( ·. 
Dr. Feuerborn ~~a'rfc(~ 
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Anlage 2: GETEC net GmbH · - (BKS--08-003) 

Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

___ __~Onungsp_otenUal abso lut 

KOn :ungspotentJal ,.lalfv 

Zeile Position 

8 1. 
9 1. 

1.1. 
11 1.1.1. 

12 1.1.1.1. 

13 1.1.1.2. 

14 1.1.1.2.a. 
15 1.1.1.2.b. 
16 1.1.1 .2.c. 
17 1.1 .1.3. 

18 1.1.1.4. 
19 1.1.1 .5. 

1.1.2. 

21 1.1.2.1. 

22 1.1 .2.2. 
23 1.1 .2.3. 
24 1.1 .2.4. 
25 1.1.2.5. 
26 1.2. 
27 1.2.1 . 
28 1.2.2. 
29 1.2.2.1 

1.2.2.2 
31 1.3. 
32 1.3.1. 

33 1.3.2. 

34 1.3.3. 

35 1.3.4. 

36 1.4. 

37 1.5. 
35 1.5.1. 

39 1.5.2. 

1.5.3. 
41 1.5.4. 
42 1.5.5. 
43 1.5.6. 
44 1.5.7. 
45 1.5.8. 
46 1.5.9. 
47 1.5.10. 
48 1.5.11 . 
49 1.5.12. 

2. 
51 2.1. 
52 2.1.1. 
53 2.1.1.1 . 
54 2.1.1.2. 
55 2.1.1.3. 
56 2.1.1.4. 
57 2.1.1.5. 
58 2.1.2. 
59 2.1.2.1. 

2.1.2.2. 
61 2.1.2.3. 
62 2.1.2.4. 

83 2.1 .3. 

64 2.1.3.1. 

65 2.1.3.2. 

Kostenanen 

Erfaasun der Kos tenarten 
Autwands !eiche Koste n 
Materfalkosten 
Aufwendungen fOr Reh-, Hilfs.- und Belneb1stoffo 

Aufwendungen fOr die Beschaffung von Vertultenergle 

Aufwendungen filr SttomeinspellUt'IQ OWCh Betteiber dezentrale1 
Eruugungsanlagen 

aavon nach EEG 
davon n1eh KWK-G 

davon nach S18 StromNEV 

8ctriobsvcrtraueh 

Aufwendungen für Ditrerenz.-Silanzkreise bzw. Aufwendungen für den 
Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 
SOn11iges 

Autwenc1ungen fOr bezogene Leistungen 

Aufwendungen an vorge1agef10fl Nellb„re1t>tr 

Aufwendungen tot Obcrtassenc NettinfrastNktur 

Aufwendung&n «lfdurd'I Ontte ef'bfachte Betriebsführung 

Autwendungen für durch: Dritte ertm1ehte Wanunga.. und fnstandhattungsleislu 

Sonstiges 

Personalkos ten 
LOMe W1d Gehattor 
Sozl1fe Abgaben und Autwendungen 10r Attersversorgung und für Unterstützu 

davon tllr Altersversorgung 

davon scmaJe ~ben und sonstige Aufwendungen 

Fremdk1 ltalzlnsen 
davOn gegenObtr v erbundenen lk'rtemehmen 

davon ~r Untemehmen. mit denen oin BctolhgungsvelhH:nis besteht 

davon oegeo(iber Kredtl"lstJtutan 

SOnatlgot 

Ansetzbue betriebliche S teuern (außer Gewerbes teuer, 
KOrperschaftsteuer, Einkommensteuer u nd 
SolidarltJltszuschla 
Sonst! e betriebliche Kosten 
davon Konzessionsabgaben 

davon Mieten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leas.ngrat.en. GebOnten und 
Bedr&gl 

davon Venichenlngen 

davon BOrobedatf, Drucksachen und Zortsehrifton 

davon Postkoston, Frachtkosten und lhnfiehe Koston 

davon Rechts· und B eratungskosten 

davon Sponsoring, Werbung. Sponden 

davon Aeiaekoston und Auslösungen 

davon Bewtttung und Geschenke 

davon Wartung und Instandsetzung 

davon EN.etwettberichtagungen und Abschreibungen aufForcerungen 

Sonstiges 

Abachrelbun en 
Kalk. Abschrelbun en Sachanla everm en 
Kolk. AllKhfelt>ungcn Kabel 

Kllk. AllSCllrelboogen Kabel 220 kV 

Kalk. Abschreibungen Kabel 110 kV 

Kafk. Abschreibungen Kabel Mitlelspannungsnetz 

Kalk. Abschreibungen Kabel 1 kV 

Kalk. Abschreibungen Kabel Abnel'lmeranSci'IJOsse 

Kalk. AbsclVelbungen Freileitungen 

Kaie. Absd'Velbungein Freileitungen 110. 380 kV 

Kalk Ab.Wetbungen Freileitungen Mittelspannungsnetz 

KaJk. Abtchrtibungen Freileitungen 1 kV 

b&k. Absctvert>ungui Fredeitungcn AbnehmeransthkJsse 

Kalk. AbKhrOlbungen Ubrige Netzanfagen filr Hoch1p1MUngsUbertragung 

Kalk Abschreibungen Staüonseinricntunoen und Hilfsanlagen inklusive Trafo 

Katlt ADu.nreU>ungen Sd\utz-, Mess.- und 
Oberspannunguchutzemrichtungan, Femsteuer·. Femmelde·, Femmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen elnsc:hheßlich l<.cpplungs-. 
Trafo-- Und Sen1ttenlAgen 

- ··--·- ---­ --­ -­-­- - -t 

c..a.amtJcor:r.ung 
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Gesamtübersicht fOr GETEC net GmbH 

Anerkannt• Netto.Netzkosten ---------. 

Zelle 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 

75 

76 

77 

Posltlon 

2.1.3.3. 
2.1.4. 
2.1.4.1. 
2.1.4.1.a. 
2.1.4.1.b. 
2.1.4.1.c. 
2.1.4.1.d . 
2.1.4.1.e. 

2.1.4.1.f. 

2. 1.4.1.g. 

2.1.4.1.h. 

2.1.4.1.1. 

Kostenarten 

Kalk Abschreibungen Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Ubrige Ne1zanlagen des Verteilungsbetrieb' 

Kalk. Abschreibungen Stationen mit elektnschen Einrichtungen 

Kalk Abtehreibungen 380/220i'1 I 0/30110 kV· Stahonen 

Kalk Abschreibungen Hauptvertedetstat1onen 

Kalk. Abschreibungen Otts.netzstahoncn 

Kalk. Abachreibungen Kundenstationen 

Katk Abschreibungen Stattonsgeblude 

Kalk. Abschre1oungen AJJgemeine S1iMtOl'IHtrtric.Nungen. Httlunlagen 

Kak. Abschreibungen ottsfesle Hebeuuge und LastenaufzOQe einschließlich 
lautsc.ruonen, Aussenbelouchtung in Umspann- und Schaltanl3gen 

Kalk. Ab$Chreibungen Schalteinrichtun9en 

Kalk. Abschreibungen Rundstttuer-. Femsteu~t-, Femmelde-, Femmen·. 
Aulomatl~Nagen, S1rom- und Spannungswandler. Netzschutzeinrichtungen 

Kalk Abschreibungen onsnetz. Transtorm;atoren. K1belvertellerschränke 

Kalk Abschte 1bungen lahler. Messe1nnchlun9en. Uhren. TFR-Empranger 

Kalk Absctuelttungen FemsprecNe1toogen 

K1HI: Absehrefbungen Fahrt>are Stromaggregate 

Kalk. Abschr•1t>ung~n GNnd.stOctsanlagen. BaVlen f'-'< Tran,portwesen 

Kalk Abschrt rbungen Betriebsgebäude 

Kalk. Absc hreibungen Verwaltungsgebäude 

1----<-----1--K-al-~.-Ab-,c-h-,•-,b-u-ngenGeschäftsausstattung (ohne EDV, WeOO:eugeJGertte) 

94 2.2. 

95 2.2.1. 

96 2.2.2. 
97 2.3. 
98 3. 
99 4. 
100 l .a. 
101 5. 
102 5.1. 
103 5.2. 
104 5.3. 
105 5.3.1. 
106 5.4. 
107 5.5. 

108 5.6. 

109 5.6.1. 
110 5.7. 

Killk. Abschreibungen Wert<zeuge/Ger1re 

K.alk . Abschreibungen Lagefeinochtung 

Kalk Abschrolbungcn EDV-Anlagen 

Kalk .4.b~chfe1bungen Hardware 

Kalk Abschreibungen Software 

Kalk. Abschreibungen Fahrzeuge 

Kali(., Absdve1bungen LelChlrahn:euge 

Kalk. Abldlre ibungen Schwerfahrzeuge 

Abschrelbun on lmmatorlellos Anla evermö en 
Konzessionen, g~rbliehe scnutzrechte und 11nnliche Recnte unCI wene 
sl>'Mo llz:enten an solchen Rechten und Werten 

sonstjgos 

Abschrelbun en Flnanzanla en 
Kalk. EI enka ltalzlnsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzu d er kostenmindernden Erlöse 

en 

Erträgo aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Flnanzanla evennö ens 
davon aus verbundenen Untemehmtn 

Sonstl e Zinsen und ähnliche Erträ e 
Ertrage au1 Ananu n:agen 

d3von Ertroge aus verzinslichen Finanzamagen 

davon Ertrtge aos Cash-Poot"ng 

ErtrJgo aus Forderungen aus Liererungen und Leistungen 

Ertrtge aus Forderungen gegen verbundene Untemehmen (z.B. CHl\­
Pootlng) 

Ertt•ge aus Forderung en gegen Untcrnenmcm. mit denen ein 
Beteillgunosvernältn1s t>esteht 

Ertrlgo aus sonstigen Vermögensgegonsranden 

Ertr)ge aus Wenpapiere11 

Enrage aus Kassenbestand, Gutnaben bei BundeSbank una Kredrunstiluten 

~ere sonsbgo Ztnscn und atmtiche Eitrige 

Sonstl e Erlöse und Erträ e 
E'10H 1u1EEG 
davon aus Weftergatte des aufgenommenen EEG-Stroms (S 4 EEG) 

davon aus KWt<-Stromvet1cauf (§ 4 Abs. 2 KWK..G) 

davon aus Aus glelchszahlungen von ü NB (§ 9 Abt. 1KWK·G) 

sonstige betrlobliche ErtOse und Enrjge 

KOrzungspotGnUal reUitiv 

78 2.1.4.2. 

79 2.1.4.3. 

80 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 

82 2.1.5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1.8. 

86 2.1.9. 
87 2.1.10. 
88 2.1.11. 
89 2.1.11.1 . 
90 2.1.11.2. 
91 2.1.1 2. 
92 2.1.12.1. 
93 2.1.12.2. 

111 5.7.1. 
112 5.7.1.1. 
113 5.7.1.2. 
114 5.7.2. 
115 5.7.2.1 . 

116 5.7.2.2. 

117 5.7.2.3. 

118 5.7.2.4. 
119 5.7.3. 

120 5.7.4. 

121 5.7.5. 
122 5.8. 
123 5.8.1. 
124 5.8.1.1. 
125 5.8.2. 
126 5 .8.2.1. 
127 5.8.2.2. 
128 5.8.3. 
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Gesamtübersicht für GETEC not GmbH 

~'!~~ng·~~nt11l 1bs.2.!,~-­
KOn:ungspotent11I „Jativ 

Zelle Position Kos1enarten 

129 l.b. Nolz.kosten l.b. nach Abzu koatenmlndemder Erlöse 
130 6. PerlodonOber rollende Saldlerun 
131 6.1. 

132 6.2 . 


Notzkoston l.c. nach Abzug der kosten mindernden Erlöse133 l.c. 
sowie nach perlodenübergrelfender Saldlerung 

Anlage 2· GETEC nel GmbH· -BKS-08-003) 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
. __ Be1ntra~ ~tto~_!<_os~~!'_(~nko~t!!1.L_. • 

~-"~~!!!~-~~~~!!!~ „. 
--~!!~Q.!fO!!n~!._·~:1_0~.. 

KUnungspote:ntlal rtlattv 

Zelle Position Kostenarten 

8 1. Ertassun der Kostenarten 
9 1. Aufwands lelche Kosten 

1.1 . Materialkosten 
11 1.1.1. Aufwendungen hlr RM·. Hlffs- und Betnebuto«e 

Autwendtlngcn fGr die Beschaffung von Vertuste.nerg;e 

12 1.1.1.1. 

Aufwendungen fUr Sttomelnspe1sung durch Betreiber dezentraler 
13 1.1.1.2. E121ugungsanlagen 

davon naeh EEG14 1.1.1.2.a. 
davon n:.cn KVVK·G 15 1.1.1.2.b. 
davon nach § 18 StromNEV 16 1.1.1.2 .c. 
8ctnebsvoftlraueh 

Aufwendungen tur Oitferenz-Bilanzktelse bzw. Aufwendungen rürd1n 
17 1.1.1.3. 

18 1.1.1.4. Ausgleich von AbWeicnungen bei S1andare11astpron1en 
Sonstiges19 1.1.1.5. 
Autwandungen fOr bez.ogene Leistungen 

Aufwendungen an vorgelager1en Netzbetreiber 
1.1.2. 

21 1.1.2.1. 

Aufwendungen für übertassene Netzmtr1struklur 22 1.1 .2.2. 
23 1.1.2.3. Aufwendungen für dureh Ontte erttrathte Betnebsführung 

24 1.1.2.4. Aufwendungen tor durt.h Dritte et'brachtc Wartung'"' und lnstilndhaltungsleistu 

25 1.1.2.5. ~onstiges 

26 1.2. Personalkosten 
27 1.2.1 . LOhne und Gehale1 

Soziale Abgaben und Aufwendungen tor Menversorgung unci H.11 Unl erstua.u 28 1.2.2. 
davon fUr Ntersversotgung29 1.2.2.1 

1.2.2.2 davon soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

31 1.3. 	 Fremdka ltalzlnsen 
ci.avon gegenObet verbundenen Unternehmen 

davon gegenüber untomchmen, mit denen ein Beteiligungsverhdrtnls bo'1ehl 
32 1.3.1. 

33 	 1.3.2. 

davon gegenGber Kred1Unstff:uten 

34 1.3.3. 

35 	 1.3.4. 
Ansetzbare betrlebllche Steuern (außer Gewerbesteuer, 

38 	 1.4. Körperschaltsteuer, Einkommens teuer und 
Solldarttlltszuschla 

37 1.6. 	 Sonstl e betrlebllche Kosten 
38 	 1.5.1. davon Konzessionsabgaben 

davon Mieten. sonsllge Pachtzinsen. sonstig• Leasingraten, Gebühren und 
39 1.5.2. Beitrlge 

davon Ver11Cl'IOfUngon1.5.3. 
davon BQrobodetf, Orudi:sachcn und Zeitschlitten41 1.5.4. 

42 1.5.5. 	 davon Postkoston, Frachtkosten und at'lnltcho Kosten 

davon Reehls· und Boritungskos1en 43 1.5.8. 
davon Sponsoring. Werbung, Spenden 44 1.5.7. 
davon Reisekosten und Auslösungen45 1.5.8. 

46 1.5.9. 	 davon Bewittuno und Gesenenke 

davon wanuno und 1ns1andsetwng 47 1.5.10. 
davon Einz:otwenberiehtigungen und Abschf'9ibungen auf Forderungen 48 1.5.11 . 
Sonstiges49 1.5.12. 

2. Abschrelbun An 

51 2.1. 	 Kalk. Abschrelbun en Sachanla evennö en 
Kalk Abschreibungen Kabel 52 2.1.1. 
Kalk. Abschreibungen Kabel 220 kV 53 2.11.1. 
Kalk. Abs.chre1bungen Kabel 110 k.V54 2 .1.1.2. 

55 2.1.1.3. 	 Kalk. Abschle1bungen Kabel Mlttetspannungsneu. 

Kalk. Ab:ic:hl'e1bungen Kabel 1 k.V56 2.1.1.4. 
Kalk. Abscnrelbungen Kabel Abnehmeranschlüsse57 2.1.1.5. 
Kalk. Abschreibungen Fre1re1tungen 58 2.1.2. 
Kalk. Absciuelbungen Freileitungen 110 . 380 kV59 2.1.2.1. 

2.1.2.2. Kalk. ADSChl'&lbungen Freileitungen MrnetspaMung$netz 

Kalk. Absc:hre.ibungen FretJeitungen 1 kV61 2.1.2.3. 
katk.. Abschreibungen Freileitungen AbnehmoranschlOsse 

Kark. Abschreibungen · e Netza~agen tor Hoch spaoour.gsQbertr•gung 
62 2.1.2.4. 

63 2.1.3. 

64 2.1.3.1. 	 Kalk. Abstnttibungen Stmionselnr!c:htungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo 
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Anlage 2: GETEC net GmbH --(BK8-08-003) 

Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
B eantra e Netto~~~-(~_l_a_i:i_~o ~tc_~t ------ ­ ---- ­

____ ..f'ncrk:rinntc: NC1tto-Nctzkostcn ----- ­ __ --·---- ­

!<_!!r.z.!ngspoto'!!!!!~~·~-- -----­
KQn:ungspotcntial relativ 

Zelle Position 

65 2.1.3.2. 

66 2.1.3.3. 
67 2.1 .4. 
68 2.1 .4.1. 
69 2.1.4.1.a . 
70 2.1.4.1.b. 
71 2.1.4.1.c . 
72 2.1.4.1.d. 
73 2.1.4.1 .e . 

74 2.1.4.1.f. 

75 2.1.4.1.g. 

76 2.1 .4.1.h. 

77 2. 1.4.1.i. 

78 2.1.4.2. 

79 2.1.4.3 . 

80 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 

82 2.1 .5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1.8. 

86 2.1.9. 
87 2.1.10. 
88 2.1 .11 . 
89 2.1.11 .1. 
90 2. 1.11.2. 
91 2.1 .12. 
92 2.1.1 2.1. 
93 2.1.12.2. 
94 2.2. 

95 2.2.1. 

96 2.2.2. 
97 2.3. 
98 3. 
99 4 . 

100 l.a. 
101 5 . 
102 5.1. 
103 5.2. 
104 5.3. 
105 5.3.1 . 

Kostenarten 

Kalk. Abschreibungen SchulL·, M•U· und 

Ot>erspannungsschutzelnricntungen, Fernsteuer-. Femmeldih Femmess.- und 
Au?omaOkanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen emschllcßlich Kopptungs., 
Trafo- und Schahanlagen 

Kalk. ADschrelbungen Sonsligts 

Kalk. Ab1Chfe1bung1n briga Netzanl390n d•io Verteilungsbetnel:!s 

Kalk. Ab1chre1bungen Stationen mit elelctnsctten E.nnci'llungen 

Kak. Abschre1bungon 380/220/1 IOl30/10 kV-StalJonen 

Kalk. Abschreibungen Hauptverte1ferst11t0non 

Kalt. Absehre1bungen Ortsnetutalionen 

Kdc:. Absc.hrelbungen KundensraUonen 

Kalk. Absenrelbungen Slationsgebllude 

Kalk.. Abtchreibungen A11gemelne Slattonselnricnlungen. Hiifsaniagen 

Kalk. Abschreibungen ortsfeste Hebezeuge und Lasten1ufzOge einschließllch 
Laufschfenen. Auuenbeleuchtung in Umsponn· und Sch~ltanlagen 

Kalk. Abschreibungen Schattetnrichl.ungen 

Kalk ADtchrelbungen Rundsteuer-. Femtleuer-. Femmelda-, Femmess.-, 
Automallkanlagen. S~ un d Spannungswandle<, Netz.schutzelfVlChl:ungen 

Kai-.. Abschreibungen On$netz·Transforrna1oten. Kabttveneilersctvanke 

Kallt. Absc.hroibungen Zahler. Meneinrtchtungen. Uhren. TFR-Empranger 

t<afk. A.bscnre1bungen Femsptechleitungen 

Kalk. Abschreibungen Farvt>are Stromaggregate 

K.1lk. Abschreibungen Grund:.hlcks3nlagen, Bouton für Transportwesen 

Kalk Abschteibungen Betriebsgebäude 

Kalk. Abschreibungen Verwattungsgebaude 

Kalk Abschreibungen Gesc;htnnutstatiung {Ol'Vle EDV, WeftczeugtJGerate) 

Kalk. Abtcnre1bungen Wer1aeuge/Gerlle 

Kalk Abschte.bungen Lagereinricntung 

Kalk. Ab1chre1bun9en EDV-Anlagen 

Kalk. Abachre1bungen Hardware 

Kalk. Absehre1bungen Sortwa.~ 

Kalk. Abschritibungen Fahrzeuge 

Kalk Abschfe!bungen Lelchtfahtzeuge 

Kalk. Ab1Chre1bungen Sehwerfahtzeuge 

Abschrelbun en Immaterielles Anla everm en 
Konzessionen, gewerbhc.he Schutuechte und .1hnhehe Recl"lte und Werte 
sowie Urenztn 1n solchen Rechten und Weften 

Abschrelbun en Finanzanla en 
Kalk. EI enka ltalzlnsen 
Kalk. Goworbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzu der kostenmlndemden Erlöse 
Kostenmlndemde Erlöse und Ertrll e 

t--1~0~7-+5~-~5~.---+:E~rt~r°"ll~e~a~u~s_A_uflösun von BaukostenzuschOssen 

108 5
_
6

_ Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslelhungen des 
Flnanzanla evennö ens 

109 5.6.1. davon au1 vert>undenen Untcmetvnen 

110 5.7. Sonstl e ZJnsen und ähnliche Ertrll e 
111 5.7.1. rtrtge aus F1nanunl1gen 

112 5. 7 .1.1. davon Ertrage aus verzioslichen Finanzanlagen 

113 5.7.1.2. oavon Ertt1go aus Casn.Pooing 
114 5.7.2. Eitrige aus Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstanden 

115 5.7.2.1 . Ertrage aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

116 5 .7.
2

.
2

. ~::!~:)aus Fotoerungen gegen vert>undtne u n1emehmen (z.B. Cash­

117 5.7.2.3 . ~~::;:;.~:::~;:::~~"Unternehmen. mst denen ein 

118 5.7.2.4. Ertrage aussoMtigen Vennogensgegensttnoen 

11 9 5.7.3. Ertrage aus W•npapteten 

120 
S. 

7 
• 
4 

• Ertrage aus Kassenbestand, GU'.haben bei Bundesbank 111d KreditJnst1tuten 

121 5.7.5. ;mdere sonstige Z1nson und .1.hnliche Ertr3ge 

122 5.8. Sonstl e Erlöse und Ertri e 
123 5.8.1. Ert6se aus EEG 

124 5.8.1. 1. davon aus Weilergabe des aufgenommenen EE(;..Stroms (§ 4 EEG) 

Boantragte latko&11n 
du 5em.n~ 

Geumtbetrag ditl 
i.u:r.n GJ to~~n 

U tll Planw.ttt 
O.samtkOrrung 1netk1n.nte Kotten 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
__ __!J!l~~JltC Netto-Ne~!~t·~~~ . . 

Anerkannte Netto-Netzkosten -------· ------ ------ ­
_ KOnung!~~~l_~~s-~·-----­

KUnung1potontial relativ 

Zeile Position Kostenarten 

EJl0$D aus KVVK·G 125 5.8.2. 
davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) 126 5.B.2.1. 
davon aus Ausglelchszahlung~n von UNB (§ 9 Abs, 1 K'vVK·G)127 5.B.2.2. 
sonstig e belnebhche Ef1ö1e und Ertrtge128 5.8.3. 
Netzkosten l.b. nach Abzu kostenmlndemder Er!Ose 129 l.b. 

130 6. PerlodenOber reifende S1ldlerun 
Kostenmindemd anzuse1zender Betr 11 StromNEV 

132 6.2. 
131 6.1. 

Kostenerhöhend anzuse1zender Betra 11 StromNEV 

Netzkoston l .c. nach Abzug der kostenmindernden Erlöse 
133 l.c. 

sowie nach perlodenübergrelfender Saldierung 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

.!i.~!f~i.11 •b~~~ut__ _ 
Künungspotendal relativ 

Zelle PoslUon Kostenarten 

8 1. 
9 1. 

1.1. 

Erfassun der Kostenarten 
Aufwands lelche Kosten 
Materialkosten 

11 1.1.1. 

12 1.1 ,1.1. 

13 1.1.1.2. 

14 1.1.1.2.a. 
15 1.1.1.2 .b. 
16 1.1.1 2 .c. 
17 1.1 .1.3. 

18 1.1 .1.4. 
19 1.1.1.5. 

1.1.2. 

21 1.1.2.1. 

22 1.1.2 2. 
23 1.1.2.3. 
24 1.1 .2.4. 
25 1.1.2.5. 

Aufwendungen rur Roh-. HJlf,.. und S•triebss1otfe 

AufNendungen lüt die Bestht11ffung von Vettustenerg;e 


Aufwendungen für Stromeinspeisung durcn Betnl!lfber deanlrollet 
Erzougungsanl1gen 
davon nach EEG 

davon nach KWK·G 

davon nath § 18 SlromNEV 

Oelriebsve~ueh 

Aufwendungen fUr Dirfe<enz-Bilanzk.reiso bz.w. Aufwendungen mr den 
Ausgleich von Abweichungen bei standardllHtprofikm 

Sonsliges 

Aufwendungen fOr bezogene Leistung1n 

AufWettdungen an vorgelagenen Netzbetroiber 

Aufwendungen für Ot>ena.ssanc NeWnfrastruklur 

Aufwendungen fOr durch Dritte ertl<achte Betnebsfühnmg 

AutwcndWlgen fllr durch Orine ert>fechh• W811ungs- und fnstandhaltungstelstu 

SOnsUges 

26 1.2. Personalkosten 
27 1.2.1. Lohne und Geharter 

28 1.2.2. So~e ADgaben und Aufwendungen fur Altenversorgung und für UnteritUl?u 

29 1.2.2.1 davOf'I für Alttravers019ung 

1.2.2.2 davon soziale Abgaben und sons.t.ge Aufwendungen 

31 1.3. Fremdka IUllzlnsen 
32 1.3.1. davon gegenOl>or verbundenen Untemehmen 

33 1.3.2. 
davon gcgenOber Unternehmen, mrt denen ein Beteiligungsvemnnrs besteht 

davon gegenüber Kredi1 tnstituten 

34 1.3.3. 

35 1.3.4. SonstJgos 

Ansetzbara betriebliche Steuern (außer Gewerbesteuer, 
36 1.4. Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und 

Solidarttlltszuschla 
37 1.5. SonstJ e betriebliche Kosten 
38 1.5.1. davon Konzessionsabgaben 

39 1.5.2. 
davon Mieten. sonshge Pa.chtlinsen. sonstige Loa1ingraten. Gebiihren und 
Be11rtge 

1.5.3. davon Ver1icherungen 

41 1.6.4 . davon BUrobedarf. Orvcksac:hen und Zei1schriMen 

42 1.5.5. davon Poatkosten, FrachW>sten und ahnhche Kosten 

43 1.5.6 . davon Rechts · und Betatungskosten 

44 1.5.7. davon Sponsoring, Wertung, Spen<Sen 

45 1.5.8. davon Reisekosten und Auslösungen 

46 1.5.9. davon Bewirtung und Geschenke 

47 1.6.10. davon Wartung und Instandsetzung 

48 1.5.11. davon Einzatwenberichtigungen und At>schfeibungen auf Forderungen 

49 1.5.12. Sonshges 

2. Abschrelbun en 
51 2.1. Kalk. Abschrelbun en Sachanla everm en 
52 2.1.1. Kalk. Abseh<e1bungen Kabel 

53 2.1.1.1. Kalk. Absdueibuf'lgen Kabel 220 kV 

54 2.1.1.2. Kmfk Abschreibungen Kabel 11okV 

55 2.1.1.3, Kalk. Abscnrelbungen Kabel Mittelspannungsnetz 

56 2.1.1.4. Kai~ Abschreibungen Kabel 1 kV 

57 2.1 .1.5. Kalk. Abschreibungen Kabel AbnehmeranschlOsse 

58 2.1.2. Kalk. Abschrt1bungen Fre lleitungcn 

59 2.1.2.1. Kalk. Absehreibungen Freiteitungen 110 . 380 kV 

Kalk. Abschreibungen FreiteJtungen Mittel1pannungsnetz.2.1.2.2. 
Kalk. Absthf11bungen Freileitungen 1 kV 61 2.1.2.3. 
k11k. Abschreibungen Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Kalk. Absc:hrelbungen Ubnge Netz.anlagen fOr HoehspannungtObenragung 
82 2.1.2.4. 

63 2.1.3. 

Ka.llc. Abschre1bungon S1allonse1nricntungen und Hiifsaniagen inklusive Trafo 64 2.1.3. 1. 
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Anlage 2· GETEC net GmbH - -BK8-08-003) 

Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
Be1ntragte N1tto-Natzko~~ ~l•!'_ko_s_te_n~) _ _ 

~rtanntct Nttto-Natzkostcn 

--~~ngipo.tc'?_Ual ~~~1;'!____ _ 
KOn:ungspotenUal retattv 

Zelle Position 

65 2.1.3.2. 

66 2.1 .3.3. 
67 2.1.4. 
68 2.1.4.1. 
69 2 1.4.1.a. 
70 2.1.4.1.b. 
71 2. 1.4.1.c . 
72 2.1.4.1.d. 
73 2.1.4.1.e. 

74 2.1.4.1.f. 

75 2.1.4.1.g. 

76 2.1.4.1.h. 

71 2.1 4.1.i. 

78 2.1.4.2 . 

79 2.1 .4.3. 

80 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 

82 2.1.5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1.8. 

86 2.1.9. 
87 2.1.10. 
88 2.1.11 . 
89 2.1.11.1. 
90 2.1 .11 .2. 
91 2.1.12. 
92 2.1.12.1. 
93 2.1.12.2. 
94 2.2. 

95 2.2.1 . 

96 2.2.2. 
91 2.3. 
98 3. 
99 4. 

100 l.a. 
101 5. 
102 5.1. 
103 5.2. 
104 5.3. 
105 5.3.1. 
106 6.4. 
107 5.5. 

108 5.6. 

109 5.6.1. 
110 5.7. 
111 5.7.1. 
112 5 .7. 1.1. 
113 5.7.1.2. 
114 5.7.2. 
115 5.7.2.1. 

116 5.7.2.2. 

117 5.7.2.3. 

118 5.7.2.4. 
119 6.7.3. 

120 5.7.4 . 

121 5.7.5. 
122 5.8. 
123 5.8.1. 
124 5 .8 . 1.1 . 

Kostenarten 

Kalk Ab•chreibungwi Schutt:-, Muio- und 
Übersp1nnungsschutze1nrichtungen. Fernstouer-, Fernmeld~-. Femmess- und 
Automaltkanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen emschließhch Koppfungs- . 
Trafo- und Sehaltanlagen 

Kalk Abschreibungen Sonstiges 

Kalk. Abschr•bungen Ubrige Netz.anlagen dH V1lf1llung1belnebs 

Kalk Abschreibungen Slat1onen mrt elektrtschen Einnchtungen 

Kalk Abschte:ibungon 380/220/11 0/30l1 O kV-Stationcn 

Kalk. ACscl'tr01bungen Hauptverteilerstat1onen 
Ktlk. Abschreibungen Ortsnetzstationen 

Kalk AOschreibunoen KundenstatK>nen 

Kelk Abschre1lwngen Slalionsgebauae 
Kalk. Abaehrelbungon Allgemeine Stauonseunrtcntungen. Hilfsanlagen 

Kalac. Absehre~bungen ortsfeste Hebezeuge und Lastenautz:Oge elnschlleßhch 
Laufsch„nen, Auuenbeleuchtung in Umspann· und Schaltanlagen 

Kalk Absctve1bungen Sehalteinrichtungen 

Kalk. At>scnte bungen Runasteuer •• Ferrweuer-. Femmelele.. Femmess.. 
A.ulomat1kanlagen, Strom- und Spannungswandler. Netzschutzeinrichtungen 

Kalk Absc.twe1bunQen 0rt'netz-Transfonnato11n. Kabetverte.iterscnl1inke 

KAik Absc:hfe1bungen Zthler, MesseiMchlungen. Uhren. TFR·Empftnger 

Kalk. Abscnretbungen Fernsprechleitungen 

Kalk. Abschreibungen Fahrt>are Sttomaggregate 

Kalk. Abschreibungen GrundstOcksanlagon, Bauton für Transportwesen 

Kalk. AbschreiOOngen Belliebsgebaude 

Ka:k Abschreftn.ngen Votwaltungsgebauae 

Ka'k ADKhrelbungen Gosc:tian:saus.stattung (ohne EDV. Wenueuge/Getate) 

Kalk Absehtetbungen Legere.nnchtung 

Kllfk. Abschrefbunoen EDV·Anfagen 

Kalk Abschreibungen Hardwa1e 

Kalk. Abschle1t>ungen Software 

Kalk Abschre1bu'\Qen Fahrieuge 

Kalk . Abschrelbun9en Leidllfahr:zeuge 

Kalk Ab5chrelbungen Scilwerfahrz:euge 

Abschrolbun en Immaterielles Anla ovennö en 
Konztsslontn. geweroliche Schutzrechee und ahnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an SOichen Rechten und Werten 

Sonstign 

Abschrolbun on Flnanzanla en 
Kalk. EI enka ltalzlnsen 
Kalk. Goworbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzu der kostenmlndemden Erlöse 
Kosten mindernde Erlöse und Erträ e 

Ertrl e aus Auflösun von BaukostenzuschOssen 
Ertrlge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Flnanzanla everml! ens 
davon au1 v1rt>undenen Untemehmen 

Sonst! e Zinsen und ähnllche Ertrll e 
Enrtge aus Fin1n.tJnlagen 

davon Enr1ge aus verzindchen Finanz.anlagen 

davon ErttaQe aus Cash-Poofing 
Ertrago aus Forderungen und sonttlgen Vermogensgegenstanden 

Ertrage aus Forderungen aus Ueferungen und Ltlstungon 

Ertrage aus Forderungen gegen verbundene Untomehmtn (1 B Cast.. 
PooMg) 

Ertrage aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteihgunosverh~hn1s best.eh! 
Enrage aus sonsbgen VermOgensgegenst.anoen 

Erutge aus Wertpap.eren 

Ertrage aus Kassenbutand. Glllhabon bei Bund11bank und Ktcdllinstituten 

andere aonsllgo Zinsen und lhnliche Ertrage 

Sonst! e Erlöse und Erträ e 
Er1öse aus EEG 
davon al.ls Weitergabe des aufgenommenen EEG·Stroms (§ 4 EEG) 

Beantragte lu•osten 
dH letztenGJ 

Geumtt>9tng dea 
i.tzte:n GJ korrtgfon 

um Ptan"Wef11 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

__ ~n~~..!!!e~~~~o111n (Plankoate'!}_ -----­

~-~~~es~c~ -·----- _ ·---· 
. -~~nu~i_~potcu~I ~10IU!__ _ . 

Zelle 

125 
126 
127 
128 
129 
130 

KOr.r:ungspotent

PoslUon 

5.8.2. 
5.8.2.1. 
5.8.2.2. 
5.8 .3. 
l.b. 
6. 

l1I relativ 

Kostenarten 

davon aus KWK-Stromverbuf (§ 4 Abs. 2 KWK·G) 
davon aus AusgJelchszahlungen von UNB (§ 9 Abs. 1 KWK.G) 

sonstige betriebliche ErfOse und Ertrage 

Netzkosten l .b. nach Abzu kostenmlndemder Erlöse 
Periodenilbe reifende Saldlerun 

!. . .• . „ ·· · · =·· ·· · · . 
. . . . • . . . , . „, „ . . • 

Netzkosten l.c. nach Abzug der kostonmlndemden Erlöse 
sowie nach perlodenObergrelfender Saldlerung 

-------
-

131 
132 

133 

6.1. 
6.2. 

l.c. 

•••1 • ~nerklnrrte 1(011tn • • • • • ­
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

_ _!C~~z_u_ng1pota.!'!~l-~-~!,!>~ut _ _ ___ __ _ 
KUrzungspotentfal relatJv 

Zelle Position 	 Kostenarten 

davon gegonUber Kr•ddinstJtuten 

34 1.3.3. 

Sonstiges 


Ansetzbare be1rtebllche Stouern (außer Gewerbesteuer, 

35 1.3.4. 

36 	 1.4. Körperschaltsteuor, Einkommensteuer und 

Solldarttltszuschla 


37 1.5. 	 Sonstl e betrtebllche Kosten 
davon Konzen1onsabgaben 

davon Meten, sonstJge Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Get>Onren und 
38 1.5.1. 

39 1.5.2. Bertroge 
davon Versicherungen1.5.3. 
davon BOrobedarf. Drucksachen und Zeitschriften41 1.5.4 . 
davon Postkosten Frachtkosten und :ll'U'lliehe Kosten42 1.5.5. 
davcr. R1en1s. und Beratungskosten43 1.5.6. 

44 1.5.7. 	 davon Sponsoring. We!"Dung, Spenotn 

davon R11sekost1n und Austbsungen45 1.5.8 . 
davon BIW'lrtung und Geschenke46 1.5.9. 
davon Wat1ung und Instandsetzung47 1.5.10. 

48 1.5.11 . 	 davon E1nzetwertbenciltigungen u11d Abschreibungen aufForderungen 

49 1.5.12. 	 Sonstiges 

2. Abschrelbun en 
51 2.1. 	 Kalk. Abschrelbun en Sachanla evermö en 

Kalk. Abschreibungen Kabel52 2.1.1. 
53 2.1.1.1. 	 Kalk. Abschreibungen Kabel 220 W 

54 2.1.1.2. 
Kalk. Abscnrett>ungen Kabel Mrttelspannungsnetz55 2.1.1.3. 
Kalk. Abschroibungen Kabel 1 kV56 2.1 .1.4. 

57 2.1.1.5. 	 Kalk Absdlrclbungen Kobel Abnohmeransch/üsse 

Kalk. Ab•cf'lrcibungon Froileitungen58 2.1.2. 
Kalk Abschreibungen Freileitungen 110 - 380 kV59 2.1.2.1. 
Kalk Absdlretbungen Ftettertungen M1ttetsp1nnungsnetz 2.1.2.2. 
Kalk. Absci'lrett>ungen Freileitungen 1 kV 61 2.1.2.3. 
~. ADstnreibungen Frti~tungen Abnehme1anscMOsse 

Kalk. Absdlre?bungen Ubrige Nelunlagen fUr Hocnspannungsllbertragung 
62 2.1.2.4. 

63 2.1 .3. 

Kalk. Abschre1bungon Stalionseinrict'ltungen und Hiltsanlagen inklusive Trafo64 2.1 .3.1. 

8 1. 
9 1. 

1.1. 
11 1.1.1. 

12 11.1.1 

13 1.1.1.2. 

14 1.1.1.2 a. 
15 111.2.b. 
16 1.1 1 2.c. 
17 1.1.1.3. 

18 1.1.1.4. 
19 1.1.1.5. 

1.1.2. 

21 1.1.2.1. 

22 1.1.2.2. 
23 1.1.2.3. 
24 1.1.2.4. 
25 1.1 .2.5. 
26 1.2. 
27 1.2.1. 
28 1.2.2. 
29 1.2.2.1 

1.2.2.2 
31 1.3. 
32 1.3.1. 

33 1.3.2. 

Erfassun der Kostenarten 

Aufwands leiche Kosten 

Materialkosten 

Aufwendungen fOr Roh-. Hilfs. und Betriebsstoffe 


Aufwendungen für die BesGh•ffung von Verlustenergie 


Aufwendungon tOr Slromein$peisung durch Betreiber dt?entraler 
E!4Cugungs1nlagen 

davon nach EEG 

davon noch KWK·G 

davon nach § t 8 S•,omNEV 
Betl'lebsvert>rauch 

Aufwendungen fUr Ottferenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen tOr den 
Au$g~ich von Abwe lct'lungen bei Stand;irdlastprofilen 

sonsuges 
Autw.ndungen fUr bo z.ogenc Leistungen 

Aurwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Aufwendungen ror Obettassene NetzinfrtstNklur 

Aufwendungen fUr durch Ontte erbrachte Betnebsführung 

Aufwendungen tor durch Oritle erbracttle Wartungs. und lnstandhaltungsleistu 

Sonstiges 

Personalkosten 
Löhne und Gehalter 

SoziaJe Abgaben und Aufwendungen tOrMersversorgung und hJr Unterstützu 

davon tor AMersversorgung 

davon soziale Abgaben und son.suge Aufwendungen 

Fremdka ltalzlnsen 
davon gegonQbot verbundenen Unternehmen 

d<1von gegenüber Untemehmen. mit denen 0111 Bele1ligungsvt1rhattn1s besteht 
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Kostenanen 

Kalk. Abschre ~bungen Schutz-. Mess- und 
Oberspannung1schutzeinrichlungen. Femsteuet-. Fummefde·. Fernmeu- 1Jnd 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen elnschl1eßllch Kopplungs-., 
Tt afo- und Sel'u:iltanlagen 

Katk.. Ab1ehrelbungen Sonshges 

K1lk. Abschreibungen brige Netz.anlagen des verteUungst>etnebs 

Kalk Absehreibungen Stationen mit etektrtscnen Einrichtungen 

tYlk Absuvelb!Aigen 380l220f110l30l10 k.V-Stauonen 

Kalt. Absehreloungen HauphreneilerstatJOnen 

K11k. Abscrue1oungen OrtsnetzS1attonen 

Kalk. Abichrt1t>ungen Kund•ns.tat1ontn 

Kalk Abschreibungen Sta1ionsgebludt: 

Kalk. Abschreibungen Allgemeine StaOonse•nriehlungtn, Hilfsanfagtn 

Kalk. Abschreibungen orbfeste Hobozeugo und LuteneuftOge einschließlich 
Uufsehienen, A.usHnbeleuchtung In Umspan~ und Scha•anlagen 

Kelk. Abschfeibungen Schaneinrithtungon 

Kalk Abschre1t>u.ngen Rundsteuer·. Femsteuer-. Femmetde-, Fetnmess-. 
Au1oma11kanlagen. sttom- und Spannungswandler. Netzschutzeionchtungcn 

Kalk. Absctue1bungen Of1snetz-Transformatoren, Kabttvet'te11ersChr2nke 

Kalk. Ab1ct'tre1bungen Zähler, Muselm'ici'ltungen, Uhre-n, TFR·Empfinger 

Kalk. Abschreibungen FemsprKhleit...-.gen 

Kalk Abschreibungen Fahrbare Strvmaggregale 

Kalk Abschreibungen GrundstOcksanlagen, Bauten fOr Transportwesen 

Kalk. Abschreibungen Botnebsgebiude 

Kolk Abschreibungen VerwaltungsgebOude 

Kalk. Abschre~bungen GeSdlansausstattung (ohne EDV. Wef).z:eugeJGe1ate) 

K;lilk. AbsdVefbungen Werkzeuge/Gerate 

Kalk Abschreibungen Lagete1nrichtung 

Kalk .Absctve1bungen EOV·Anlagen 

Kalli:. Abschrt1bungen Hardware 

Kalk. Ab~elbungen Software 

Kalk Absehre1bungen Fahn.euge 

Kalk . Abschreibungen Lelchlfahrzeuge 

Kalk. Abschreibungen &ttwerfahrzeuge 

Abschrelbun en lmmaterlellos Anla everm en 
Konzessionen, oewttrt>lte.he Schutzrechte und ahnliche RecNe und Werte 
sewte Uztnan an 50khtn Rechten und Wer1en 

SOnshgn 

Abschrelbun en Finanzanla en 
Kalk. EI enka ltalzlnsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten La. vor Abzu der kostenmlndernden Erlöse 
Kostonmlndemde Erlöse und Enrll e 

davon aus vetbundenen Unternehmen 

Bc1ntngte latkoaten 
du leattn GJ 

Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
_!!!!!'_~ Q11 Netto-NeUkost• n (Plankost.!!'L _ 


.. Anert~nnte~-~tt~:N~~~sten 


·-·--~~~n~sp~_!!~~l -~b~-- ___ 

KOrzungspotential relativ 

Zelle Position 

65 2.1.3.2. 

66 2.1.3.3. 
67 2.1.4. 

68 
 2.1.4.1. 

69 
 2.1.4.1.a . 

70 
 2.1.4.1.b. 

71 
 2.1.4.1.c. 

72 
 2.1.4.1.d. 

73 
 2.1.4.1.e. 


74 
 2.1.4.1.f. 

75 2.1.4.1.g. 

76 2.1.4.1.h. 

71 2.1.4.1.1. 

78 2.1.4.2. 

79 2.1.4.3. 

80 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 


82 
 2.1 .5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1.8. 

86 2.1.9. 
87 2.1.10. 
88 2.1.11. 
89 2.1.11.1. 
90 2.1 .11.2. 
91 2.1.12. 
92 2.1. 12.1. 
93 2.1.12.2. 
94 2.2. 

95 2.2.1. 

96 2.2.2. 
97 2.3. 
98 3. 
99 4. 

100 l.a. 

101 5. 

102 5 .1. 

103 5.2. 

104 5.3. 

105 5.3.1. 

106 5.4. Erlöse aus Aullösun von Netzanschlussbeltr2 en 

107 5.5. Ert~ e aus Aullösun von BaukostenzuschOssen 


Ertrllge aus anderen Wenpapleren und Ausleihungen des 108 5.6. 
Flnanzanla everm ens 

109 5.6.1. davon aus vel'Dundanen Untemehmen 

110 5.7. Sonstl e Zln•en und ähnliche Ertrl • 
111 5.7.1. Ertrage aus Finan.z.inlagen 

112 5.7.1.1 . davon Ertfjge aus verzinshchen Finanz.anlagen 

113 5.7.1.2. davon Enn.1ge aus Cash-Poohng 

Ertrlgo aus Fordorungen und sonstigen Vermogensgegcnsl.!inden 

115 5.7.2.1. Erträge au.s Forderungen aus Lieferungen und Leistl.Mlgen 

Ertrage aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z B. Cash· 

114 5.7.2. 

116 5.7.2.2. Pool.ng) 


Enttgit aus F0telt rungan gegen Untemthmtn. mit denen ein 

117 5.7.2.3. Bete.ltgungsvcmHnis besteht 

118 5.7.2.4. Ettrlge aus sonstigen V80110gensgogenstanden 

119 5.7.3. Ertrage •us Wertpapieren 

Ertaige aus Kusenbe~.1nd. Guthaben bei Bundesbank unc:a Kredi'linstduten
120 S.7.4. 

121 6.7.5. anaere sonstige Zl1'sen und ~Mliet'Ut Ertn1go 

122 5.8. Sonst! e Erlöse und Enrä e 
123 6.8 .1. E'10se aus EEG 


124 5.8.1.1. dovon aus Wei1orgabe des aufgenommenen EEG·Stroms (§ 4 EEG) 


Ge-s.mtDeUllg des 
letz.1tn GJ konigien GesaMfti:unung anelitannte KoS1en 

um Pl.tnwerllt 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
__.!~!l."!!'1'!!~~otto-N•tzkoston {Plankosten) 

Ka rzungspotontial relativ 

Zelle Position 

125 5.8.2. 
126 5.8.2.1. 
127 5.8.2.2. 
128 5.8.3. 
129 l.b. 
130 6. 
131 6.1. 
132 6.2. 

133 l.c. 

Kostenarten 

E'1ose aus K'VVK·G 
davon aus KWK-Stromverkeur (§ 4 Abs. 2 KWK·G) 

davon au1 Ausgle1chsza htungen von UNS (§ 9 Abs. 1 K"NK·G) 

sons11ge betnet>fiGhe Ettöse und Ertrlge 

Netzkosten l.b. nach Abzu kostonmlndemder Erlöse 
PerfodenObe reifende Saldlerun 

em. 11 StromNEV 
Kostenertiöhend anzusetzender Betra em. 11 StromNEV 

Netzkosten l.c. nach Abzug der kosten mindernden Erlöse 
sowie nach perfodenübergreifender Saldlerung 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
_ -· -~·~t.!.ti!~ ~~~~o~te'! tp_!.a~~~~). 


. . ~!'~rtc1n~!t1~~~~­

_!(~SJ.~tentf1 l absolut 

KOnungspotcntial relativ 

Zelle Posluon 	 Kostena11en 

8 1. 	 Erfassun dor Kostenal1en 
9 1. 	 Aufwands !eiche Kosten 

1.1. Materialkosten 
Autwendungen für Rott-. Half•· und Betriebutoffe 
Aufwendungen für die Beschaffung von Ver1uslenergie 

11 1.1.1. 

12 1.1.1.1. 

Aufwendungen ff.lr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentrater 
13 1.1.1.2. erz.eugungsanlagen 

davon nael'I EEG14 1.1.1.2.a. 
15 1.1.1.2.b. 	 davon nach KWK·G 

16 1.1 . 1.2.c . 	 davon nacn § 18 StromNEV 

Betnebsvwbrauch 

Aufwendungen für Otfferenz-8ilainz.kteise bzw. Aufwendungen für den 
17 1.1.1.3. 

18 1.1.1.4. Ausgleich vonAbwelehungen bei Standardlastprornen 

19 1.1.1.5 . 	 SOnstiges 

Autwendungen fOt beNgene Leistungen 

Aul'Wendungen ~ votgeiagerten Netz.tietreroer 
1.1.2. 

21 1.1.2.1. 

22 1.1.2.2. 	 Aufwendungen tllr Oberiassene Netzinfrastruktur 

23 1.1.2.3. 	 Aufwendungen für durch Oritte erbrachte BetnebsfOl'vuf\g 

24 1.1.2.4. 	 Aufwendungen tor dUtch Orine ert>r1Chle Wartungs· und hut.andhattung1felst 

Sonstiges 25 1.1.2.5. 
26 1.2. 	 Personalkosten 
27 1.2.1. 	 Lohne und Gohalter 

28 1.2.2. 	 Soualo Abgaben und Aufwendungen fOt AUernersorgung und rur UnttH'•tOtzu 

davon tor Altersversorgung 29 1.2.2.1 
davon soZ1ale Abgaben und sonstige Autwcndungan1.2.2.2 

31 1.3. 	 Fremdka ltalzlnsen 
32 	 1.3.1. davon gegenüber vettiuncterien Ulttomehmen 

davon gagenOber Unternehmen. md d enui ein eete1bgun9svema1trns be5teht 
33 1.3.2. 

daYon gegenQber Kred1tinstttuten 

34 1.3.3. 

35 1.3.4. 

36 1.4. 

37 1.5. 
38 1.5.1. 

d1Von Mteten. 500stige P11c.htzlnsen, sonstige Le.a.smgraten. GebOtvon und
39 1.5.2. Sertrtge 

1.5.3. davon Versicherungen 

41 1.5.4. 	 d3Yon SOrobedatf, Ol\leksachen und Zettschrifton 

davon Postkosten, Fr1chlkosten und l hnliChe Koalon42 1.5.5. 
davon Rechts· und Bentt111gskoS1en43 1.5.6. 
davon Sponsoring, Wefbung. Spenden44 1.5.7. 

45 1.5.8. 	 davon Reiseko$1en und Austosungen 

davon Bewirtung und Geschenke 46 1.5.9. 
davon Wartuno LWld lnstandseuung47 1.5.10. 
davon Elnzelwettt>enc:l\Ugungen und Ab5Chre1bungen auf Forderungen 48 1.5.11 . 

49 1.5.12. 	 Sonstige• 

2. Abschrelbun en 
51 2.1. 	 Kalk. Abschrelbun en Sachanla evermö en 
52 2.1.1. 	 Kalk Abschreibungen Kabel 

Kalk. Abschteibungen Kabel 220 kV53 2.1.1.1. 
54 2.1.1 .2. 	 Kalk. Abschreibungen Kabel 110 kV 

55 2.1.1.3. 	 Kelk. Abschreibungen Kabel Mrltufspannung.snetz 
Kalk. Abschreibungen Kabel 1 kV56 2. t. 1.4. 
Kalk Absctvelt>ungen Kabel AbnenmeranscNOsae57 2.1.1.5. 

58 2.1.2. 	 Kalk Absdlfe;t>ungen Fr11~tn 

59 2. 1.2. 1. 	 Kalk Al>sentflbungen Fretleitungen 110 . 380 kV 

Kalk. Abschre ibungen Freileitungen Mittc l:apannungsnetz60 2.1.2.2. 
Kalk At>senreibungen Freileitungen 1 kV61 2.1 .2.3 . 

62 	 2.1.2.4. kalk. Abse.hte1bungen Freileitungen Abnchmoranschluuo 

Kalk. ~sChre1bunoenUbrige Net..t1in91gen fClr Hochspannungsübertragung 
63 2.1.3. 

Kalk, Abschreibungen Stallonselnrlctuungen und H11fsanlogen inklusive Trafo64 2.1.3.1. 

BNntngt.t lltkoMtn 
duJetzten OJ 

Gttumtbeno ua 
tetzten GJ korngktn 

um Pt.nwerte 
anerti..annte Kotten 
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Anlage 2: GETEC net GmbH --BK8-08-003) 

Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
.. BHntngt• Notto.fktzkoa1en 1r11nkosten) ____ _ 

Anertrlnnte Netto-Netz:kosten - ----- ------· = '-'--­
~~rzu_ngspot!~~!.!_b~l~t- -·· 
KOrzungspotenllal rola11v 

Zelle Position 

65 2.1.3.2. 

66 2.1.3.3. 
67 2.1.4. 
68 2.1.4.1. 
69 2.1 .4.1.a. 
70 2 .1.4.1.b. 
71 2.1.4.1.c. 
72 2.1.4.1.d. 
73 2.1.4.1.e . 

74 2.1.4.1 f. 

75 2.1.41 .g. 

76 2.1.4.1.h. 

77 2.1.4.1.i. 

78 2.1.4.2. 

79 2.1.4.3. 

eo 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 

82 2.1.5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1.8. 

86 2.1.9. 
87 2.1 .10. 
88 2.1.11 . 
89 2.1.11.1. 
90 2.1.1 1.2. 
91 2.1.12. 
92 2.1.12.1. 
93 2.1 .12.2. 
94 2.2. 

95 2.2.1. 

96 2.2.2. 
97 2.3. 
98 3. 
99 4. 

100 l.a. 
101 5. 
102 5.1. 
103 5.2. 
104 5.3. 
105 5.3.1. 
106 5.4. 
107 5.5. 

108 5.6. 

109 5.6.1 . 
110 5.7. 
111 5.7.1. 
112 5.7.1.1. 
113 5.7.1.2. 
114 5.7.2. 
115 5.7.2.1. 

116 5.7.2.2. 

117 5.7.2.3. 

118 5.7.2.4. 
119 5.7.3. 

120 5.7.4. 

121 5.7.5. 
122 5.8. 
123 5.8.1. 
124 5.8.1.1 . 

Kostenarten 

Kalk Abschreibungen Schutz·, Mus- und 
Oberspannungsschutze/nnchlungen, Fem51eutr·, Femmoldo-, Femmcs• und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen elnschfleCJicn Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanlagen 

Kalk. Abschreibungen Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Ubnge Net:a"lilgen des Ve'1e„un9sbetrfeb1 

Kalk. Abschreibungen Stationen mit elektrischen Einrich1ungen 

Ka•. Abschreibungen 380l220l110l30lt0 kV-StaUOnen 

Kalk . Abschreibungen H auptveneller$tationen 

Kalk. A.Nc.hrelbungen Ort!M'tetUta1 ionen 

Kalk. Abscnretbungen Kundensta1ionen 

KaJk. Ab$Chreibungen S1at1on1geb.aude 

K„k. Abscrve1bu~tn Allgemein• Station1e1nriehtungen, H1lfaanlagen 

Kalk Abschroibungen ortsfesto Hebezeuge und Lasten;;1ufzOgc einschlfellüci1 
Laufsctllencn. Auuenbeleucrnung in Umspann- und Schatfantagen 

Kalk. Abscnreibungen Schaneinnchtungcn 

Kalk. Ab~reibungen Rundsleuot·. Femsteuer·. Femmelde·, Femmess·. 
Automatikanlagen, SUom. und Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen 

Kalk. Abschreibungen Ortsnetz· Transformatoren. Kabetverteilerschranke 

Kölfk. Abschreibungen Zähler, Messeinrtchlungtn, Unren, TfR-Empfinger 

Katk. Abschreibungen Fcmspreehiertungen 

Kalk. Abschreibungen Fahrbare Stromaggrega10 

Kalk Abschreibungen GrundstOCk.unlagen, Bauten für Transportwesen 

K alk Abschreibungen Betriebsgeoa1,,1dt 

Kalk. Abschretbungen Verwaltungsgebiude 

Kalk Abschreibungen Ge5Ctiänsausstattung (onne EDV, Werkzeuge/Ger:ue) 

Kalk. Abschreibungen W el1czeuge1Getate 

Kalk. Abscilreibungen lagere1ntlthtung 

KaJk Abschreibungen EOV-Anliaoen 

Kalk. Abschreibungen Hardw~re 

Kalk Absctveibungen Sottwatt 

Kalk. Abschreibungen Fahr.zeuge 

K. alk. Abschreibungen Lefchtfahrzeuge 

Kalk. Abschreibungen Schwetfahrzeuge 

Abschrelbun en Immaterielles Anla evermö en 
Konzessionen. gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rochle und Werte 
1owie Uzt!lnl en an SOichen Rectlten und wenen 

SonsUges 

Abschrelbun en Flnanz.anla en 
Kalk. Ei enka ltalzlnsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzu der kostenmlndemden Er1öso 

Ertrll e aus Außösun von BaukostenzuschDssen 
Ertrlge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Finanzanla evermö ens 
davon 1us vert>ondenen Unternehmen 

Sonatl e Zlnc on und llhnllche Ertrl o 
Eitrige aua Finanz.anlagen 

davon Erträga aus venJnsllchen Finanz.anlagen 

davon Ertrage au s Casn-Pooling 

Ertrage aus Forderungen und 1on11igen VomiOgensgegen stlnden 

Ertrage aus Fotderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Ertragt aus Forderungen gegen vert>undeoe Untomehmen (z e Casn­
Poollng) 
Ertrage aus Forderungen gegen Unternehmen, mtt denen ein 
ee1emgungsverh~s Oestchr 

ertrige aus sonstigen Verm0gensgeg:enstanden 

Ertrage .aua Wet1papleren 

Ertrage ous Kaucnbest~nd, Gulh1ben bei Bundesbank und Kred1tinsl i1uten 

Sonst! e Erlöse und Ertrl o 
EtKIH uus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG· Stroms (§" EEG} 

Beantragto f1t1to1ton 
du ltttten GJ 

Gesamtt>etng oes 
l.ttrten OJ korrigum 

um P11nMrf4l 
GenmUcOnung •nerkannte Koaten 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

KDrz:un;apotential relativ 

Zelle 

125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 

Position 

5.8.2. 
5 .8.2.1. 
5 .8.2.2 . 
5.8.3. 
l.b. 
6. 
6 .1. 
6 .2. 

l.c. 

Kostenarten 

Ertose aus KWK·G 

da11on aus KWK·Slfomvent.lUf (§ 4 Abs. 2 KWK· G) 
davon aus Ausglelcnszahlungen von 8 (§ 9 Abs 1KWK-G) 
sonsbge betnebld'ie ertose und Ertrage 

Netzkosten l.b. nach Ab:r;u kostenmlndemder Erlöse 
PerlodenObe reifend& Saldlerun 

11 StromNEV 
Koslenerhöhend anzusetzender Belra 11 stromNEV 

Netzkosten l.c. nach Abzug der kostenmindernden Erlöse 
sowie nach pertodenUbergrelfendor Saldlerung 

a1W1ttlann1t ~otttn 

Anlage 2: GETEC nel GmbH --BKS-08-003) 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

-

--~.!!!'J.J1• ~~~~sten (Plankosten)_ . ··- _ 

An~:!'~~~ ~-•!f.o~e.!!!<~~n 
KOrz.ungspotGntia.~ut . ____ ---- --- - --- ---­
Kürzungspotential relativ 

Zeile Position Kostenarten 

8 L Erfassun der Kostenarten 
9 1. Aufwands laiche Kosten 

1.1. Materialkosten 
AufWtndungen fUr Ron-, H1lfs· und Betriebsstoffe 

Aufwendungen fOr die Besct111ftun9 von Vertustenc111ic 
11 1.1 .1. 

12 1.1.1.1. 

13 1. t.1.2 

14 1.1.1 .2.a . 
15 1.1 .1.2.b. 
16 1.1.1 .2.c. 
17 1.1.1 .3. 

18 1.1 .1.4. 
19 1.1.1.5. 

1.1.2. 

21 1.1.21. 

Auf.Ncndungen hlr Slromelnspelsuog durch Belleiber dezentraler 
Erzeug1Jngsan~gen 

davon nacn EEG 

davon nach KWK·G 

davon nac:n § 18 StromNEV 

Bctnebsvetbrauch 

Aufwendungen HX Olffarenz. eilllnZkre1se bzw Aufwendungen fOr aen 
Au$91tich von Abweich111gen be• StandardlHlp<afden 

Sonstiges 

Aufwendungen rar be.logene Leistungen 

Autwenaungen an vorgelagerten Nelzt>etreiber 

22 1.1.2.2. Aufwendungen r..lr Jbetlassene Neuinftastruk1ur 
AufW1noungen fur durch Ontt• erbrachte Sclnobsführung 23 1.1.2.3. 
Autwenca.Jngen fllr durcn Dritte ortrochte War1ungs· und lnstandh.attvngsle11tu24 1.1.2.4. 
Sonstiges25 1.1 .2.5. 

26 1.2. Personalkosten 
L6hno und Gehatter27 1.2.1. 
Souale Abgaben und Aufwendungen fllr Altersversorgung una fllr Unterstl'.lt.zu28 1.2.2. 
davon für .AJtersvorsorgung 29 1.2 .2.1 
davon .sozfl.le Abga~n und sonstige AufWenciungen1.2.2.2 

31 1.3. Fremdka ltalzlnsen 
davon gegenüber verbundenen Un1emenm•n 

davon gegeni.Jt>er Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsvemältnis besteht 
32 1.3.1. 

33 1.3.2. 

davon gegenüber Kred1hnstrluten 

34 1.3.3. 

35 1.3.4. 

36 1.4. 

37 1.5. 
38 1.5.1. 

39 1.5.2. 

1.5.3. 
41 1.5.4. 
42 1.5.5. 
43 1.5.6. 
44 1.5.7. 
45 1.5.8. 
46 1.5.9. 
47 1.5.10. 
48 1.5.11 . 
49 1.5.12. 

2. 
51 2.1. 
52 2.1.1. 
53 2.1.1.1. 
54 2.1.1.2. 
55 2.1 .1.3. 
56 2.t.1.4. 
57 2.1.1 .5. 
58 2.1.2. 
59 2.1.2.1. 

2.1.2.2. 
61 2.1.2.3. 
62 2.1.2.4. 

63 2.1.3. 

64 2.1.3 .1. 

Sonstiges 

Ansetzbare betriebliche Steuern (außer Gewerbesteuer, 
Körperschafts te uer, Einkommens teuer und 
Solldar1tatszuschla 
Sonstl e betriebliche Kosten 
davon Konz.esslonHbgaben 

davon ~elen. sonstige PachtzJn1en. sonsttge Leasingraten. GabOtven und 
811t1ttage 

davon Versicherungen 

davon Bi>robedatf, Orucksathon und Zei1$Cl\ntlen 

davon Postkosten, Fracntkosten und lhntiche Kosten 

davon Rechts- und Beratungskosten 

davon Spons.orlng, Werbung, SpendBn 

aavcn Rei&ekosten und Austosungen 

davon Bewirtung und Geschenke 

davon Wwtuno und 1n1tandsetz.ung 

davon E1nze-lwertbertchtigungen und Abschreibungen aur Forderungen 
Sonstiget. 

Abschrelbun en 

Kalk. Abschre1bun en Sachanla evermö en 

Kalk. Abschreibungen Kabel 

Kalk. Abschreibungen Kabel 220 kV 

Kalk Absctwelbungen Kabel 110 kV 

Kant. A.t>setve1bungon Kabel Mittelsp~nunosnetz 

KaJk. Abschreubungen Kabel 1 kV 

Klfk.. Absctveibungen Kabel Abnthmeran$C.h.1Usse 

Ktlk. AbsctYeibungen Freileitungen 
Katk. Abschreibungen Freileitungen 110. 380 kV 

Kalk. AbSchrelbongen Fre1le1tungen Mittelspannungsnetz 

Kalk Abschreibungen Freileitungen 1 kV 

~k. Ab$chreibungen Freileitungen Abocf'lmeranschlüsse 

Katk Absc.hreibungen ü bngo Notzenlagen fQr Hoc:tlspannungsOt>ert1agung 

Kalk. Absthreioungen ~alionseJnrichlungen und Hlffsanlagen 1nkJusive Trafo 
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Anlage 2: GETEC net GmbH - - (BKB--08-003) 

Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

Kün..un9.ipotentl1I relatfv 

Zelle Po51tlon 

65 2.t.3.2. 

66 2 .1.3.3. 
67 2.1.4. 
68 2.1.4.1. 
69 2. t .4.1.a. 
70 2.1.4.1.b. 
71 2. t.4.1.c. 
72 2 .1.4.1.d. 
73 2 .1.4.1.e . 

74 2.1.4.1.f. 

75 2.1 .4.1.g. 

76 2 .1.4.1.h. 

77 2.1 4.1.i. 

78 2.1.4.2. 

79 2.1.4.3. 

80 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 

82 2.1.5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1.8. 

86 2.1.9. 
87 2.1.10. 
88 2.1.11 . 
89 2.1.11.1. 
90 2.1.11.2. 
91 2.1 .12. 
92 2.1.12.1. 
93 2.1.12.2. 
94 2.2. 

95 2.2.1. 

96 2.2.2. 
97 2.3. 
98 3. 
99 4. 
100 l.a. 
101 5. 
102 5.1. 
103 5.2. 
104 5.3. 
105 5.3.1. 
106 5.4. 
107 5.5. 

108 5.6. 

109 5.6.1. 
110 5.7. 
111 5.7.1. 
112 5.7.1.1. 
113 5.7.1.2. 
114 5.7.2. 
115 5.7.2.1. 

116 5.7.2.2. 

117 5.7.2.3. 

118 5.7.2.4. 
119 5.7.3. 

120 5.7.4. 

121 5.7.5. 
122 5.8. 
123 5.8.1. 
124 5.8.1.1. 

Kostenarten 

Ka*-. At>scnrc1bungen Schutz-, Mess- und 
Oberspannungsschu1?eintici\tungen. Femsteue-r-, Femmeld•h Femmess- und 
Automalikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen e1nachließlich Kopplungs-. 
Tfafo.. und SChllll&nlagen 

Kai-. Abiehreibungen SonstJgcs 
Kalk Abschreibungen Ubrigo NotzanJagen de.J Vertoilung sbetnobs 

Kalk. Abscnro!bungcn Stationen mit elektriscnen Einrichtungen 

Kalk. Abschreibungen 380/220/110130/10 kV-StaUonon 

Kalt( Abschreibungen Hauptv4tteelefslationen 

Kalk. Abschrabungen Ol1snetutlttonen 
KaO:. Abschreibungen Kundens1a11onen 

Kalk. Abschreibungen SlatJonsgebauae 

K.attt. Absdwelbungen Aßgemelne Stationseinnchtungen. Hiifsaniagen 

Kalk Abschre1bung1n oftsfesle HeDez.euge und Lastenaufzüge 11t11chl111lüch 
L1uf1dlienen. Aunenbeleuch1ung In um,p1nn-- und Schaltanlagen 

Kalk. Abschreibungen Sehaheinnchtungen 

Kalk.. Abscn<eibungen RundS11uet-. Fernsteuef-, Femmekte-, Femmess-. 
Automabkintagen, Sttom-- und Spamungswandter. Netzschutzeinrichtungen 

Kalk , Abschreibungen Ort:.n&U.·Transfonnatoren. Kabelverteilerscht8nke 

Kelk. Abschreibungen Zähler. Me.ue1nrietrtungen, unren. TFR-Emptainger 

Kant Abscnre1bungen Famspretnlertungen 

Kalk.. Abschreibungen Fahrbare Stromaggregate 

Katk. A.bscnrcibungon Gn.inds!Ockunlagen. Sauten fOr Transportwesen 

K11k. Abschreibungen Be.triebsgebaude 

Kalk.. Abschreibungen Verwattungsgeb~ude 

Kalk. Absc:.hreibungon GeschHnuutattung (ohno EDV. Werkzeuge/Geräte) 

Kalk. Abschreibungen Werkzeuge/Gerate 

Kelk Abschroibungon Lagerewlchlung 

Kolk. Abschreibungen EDV-Anlagen 

Kalk. Abschreibungen Hentware 

Kalk Abschrotbungen Software 

Kelk. Abschreibungen Fahtzeuge 

Katk. Abschreibungen Le.chtfanrzeug• 

Kalle. Abscnre1bungen Schwerlahrzeuge 

Abschrelbun en Immaterielles Anla evorm en 
Konzessionen. gowe~lche Schutz:roehte und IMhehe Rechte und Werte 
sO"Me Lizenzen an sakhen RechCen und Wenen 

Abschrelbun en Ffnanzanla on 
Kalk. EI enka ltalzlnsen 
Kalk. Gewerbes teuer 
Netzkosten l.a. vor Abzu der kostenmlndernden Erlöse 
Kostenmlndemde Erlöse und Ertrt e 

Erträge au5 anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Flnanzanla evermö ens 
davon aus verbundenen Untemehmon 

Sonst! e Zinsen und ähnliche Ertrt e 
Ertr•go aus flnanunlagen 

davon Erträige aus verzinslichen Fk\anzanlagen 

davon Ertrage auJ Casn-Pooung 

Ertrage aus Forderungen und sonstigen vermogensgegcn'1anden 

Eitrige aus Fordenmgen aus Liefen.ingen und Leistungen 

Ertrage aus Fordorungan gegen verbundene Unlcmohmen (z.B. Cuh­
Poollng) 

Ettt3ge aus Forderungen gegen Untemenmen. mi1 dentn em 
Beteibgungsvemattnls besteht 

Ertrage aus sonstigen Vennögensgegenstanden 

Ettrtge aus Wertp1pieren 

Ertr4g• aus Kassenbestand. Guthaben bo1 Bundesbank und Kredrtinstrtuten 

andere $0'1Slige Zinsen und ähnliche Enrage 

Sonst! e Erlöse und Ertrt e 
Er1öse aus EEG 

davon aus Waitergabe du <llufgenommetten EEG-Sttoms (§ " EEG) 

8e1ntr.11gt• l•tko1teA 
deslowonOJ 

Ge.$1 mtbeU'1Qde$ 
let:z:titn GJ kon19i.rt 

um Planwtri. 
GHa mtküttung 1nerkannt1 Kosten 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
__ Sean!_n...i!_• Nffto-Netzk~•J!~!fl1nkost1n). ___ _ 

-~!.~~'!~t~~-o~ko~~ ___ ----- - --­
__	KOrzunj1•~o~lal 1bso1ut 


KUrzung1potontlal re lativ 


Zelle Position 

125 5.8.2. 
126 5.8.2.1. 
127 5.8.2.2. 
128 5.8.3. 
129 l.b. 
130 6. 
131 6.1. 
132 6 .2. 

133 l.c. 

Kostenarten 

ErlO:ie aua KVVK-G 

davon au• KWK-Sttomveri<aul (§ 4 Al». 2 KWK-G) 

davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 9 Abs t KWK-G) 

sonstige belriebl.U.e Er16se und Er1rage 

Netzkosten l.b. nach Abzu kostenmlndemder Erlöse 
PerlodenObe reifende Saldlerun 

em. 11 StromNEV 
Kostenerhöhend anzusetzender Betra em. 11 StromNEV 

Netzl<osten l.c. nach Abzug der kostenmlndernden Erlöse 
sowie nach periodenObergrelfender Saldlerung 

Anlage 2: GETEC net GmbH - - BK8-08-003) 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
_ -·	Beif!'!!i!!_Netto--Netzkosten (~~nkosttn) _ 

Anotkannto Nett~etzkosten 

. _ _ 	KOrzung_spo!.•~~--­

KOrzungspotontlal relativ 

Zelle Position Kostenarten 

8 1. Ertassun der Kostenarten 
9 1. Aufwands lelche Kosten 

1.1. Materialkosten 
11 1.1.1 . Aufwendungen h)t Roh-, H ilfs.- und BetMbsstotre 

Aufwendungen tar <lle Beschaffung von Ver1ustentrgi1 

12 1.1.1.1. 

Aufwendungen filr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 
13 1.1 .1.2. Erzeugungsantagen 

14 1.1.1.2.a . davon naeh EEG 

15 1.1 .1.2.b. davon nach KW'K·G 

16 1.1.1.2.c. davon nach § 18 StmmNEV 

Betnebsvert>raueh17 1.1.1 .3. 
Aufwendungen fOr OJ'ferenz-Bilanzkre1H bzw. Aufwendungen für den 

18 1.1 .1.4. Ausgleich von Abweichungen bei Stenda<dtastprorc1en 

19 1.1 .1.5. Sonstiges 

Aufwe.ndungen tUr bezogene Leistungen 1.1.2. 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

21 1.1.2.1. 

Au~ndungon tot' Q~t1assene Netzlnrrastruktur22 1.1 .2.2 . 
Aufwendungen für duld\ Dntte ert>racnte Setriebsftlhrung 23 1.1.2.3. 
Aufwendungen ror durch Dntte ert>rachle Wartungs- und lnstandhaltungsleistu 24 1.1.2.4. 

25 1.1.2.5. SOnsligos 

26 1.2. Personalkosten 
Löhne und Gehatter 27 1.2.1 . 
Sow1Je Abgaben und Aufwendungen tar Attersversorgung und für UnterstOUu28 1.2.2. 

29 1.2.2.1 di>von tur Altonve"'orguog 

1.2.2.2 dovon soz.Jato Abgaben und sonstige Autwondungen 

31 1.3. Fremdka ltalzlnsen 
32 1.3 .1. davon gegenüber verbundenen Untemehmen 

davon gegenllbef Ltnlemef'uTlen. mil denen ein Setelligungsvematlnis bestetl. 
33 1.3.2. 

davon gogenllbor Krcdltmsucuton 

34 1.3.3. 

SonS1;ges35 	 1.3.4. 
Ansetzbare botrlebllche Steuern (außer Gewerbesteuer, 

36 	 1.4. Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und 
Solldar1t.!ltszuschla 

37 	 1.5. Sonstl e betriebliche Kosten 
38 	 1.5.1. davon Konztuiona.abgilben 

davon Mieten. son$lige Pac:ttzwuen. sonstige Leasingraten. Gebühren und39 	 1.5.2. Beitrage 

1.5.3. d.l\lon VersicheNngen 

davon BOrobedalf, Oruc.k.Sachen und Zeilschriften 41 1.5.4. 
davon Postk0s1tn, Fratntkosten und ahntiche Kosten 42 	 1.5.S. 

43 	 1.5.6. davon RechtJ.. und Setatungskosten 

44 	 1.5.7. davon Spot1sonng, Werbung, Sponc:en 

dtavon Reisekosten und Auslösungen45 	 1.5.8. 
davon Bewirtung und Ga.schenke46 	 1.5.9. 

47 1.5.10. 	 d3von Wartung und Instandsetzung 

48 1.5.11. 	 davon Eim:etwertbtnchtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

411 	 1 .5 .12. Sonstiges 

2. Abschrelbun en 
51 2.1 . 	 Kalk. Abschrelbun en Sachanla evennö en 
52 2.1.1 . 	 Kalk AbschrelbOngen Kabel 

53 	 2.1.1.1. Kalk. Abscnrelbungen Kabel 220 t<V 

54 	 2.1.1.2. Kalk. Abscttre1t>ung.n Ktbtl 11O kV 

55 	 2.1.1.3. Kalk. Absehtt1bung1n Kabel MiUelspaMungsnetz 

Kalk. Absdlreibungen Kabel 1 kV56 	 2.1.1.4. 
57 	 2.1.1.5. Kalk. Abschreibungen K1bel Abnehmeranschlüsse 

58 2.1.2. 	 Kalk. Abschre1bu09en Freileitungen 

Kalk. Abschreibungen Freileitungen 1 tO - 380 kV59 2.1 .2.1. 
Kalk. Abscllreibungen Fre.Aeitungen Mlntlspannungsnetz2.1.2.2. 

61 	 2.1.2.3. Kalk. Abschre11>Ungen Freileitungen 1 tv 

62 	 2.1.2.4. kalt. Abiehrefbungen Frelleffungen Atmenmeransehlüsse 

Kalle.. Abschreibungen Ubrige Netz.antagen fOf Hot:hspannungsObcrtragung 
63 	 2.1.3. 

Kalk Abschreibungen Sta11onso.nrichtungen und Hilfsanlagen mkfuslve Traro 64 2.1.3.1. 

1nen.annt1 t<osun 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 

Kostenarten 

Kalk . Ab,cnreibungen Schutz· . Mess- und 
Obef$pannunguchulzeinr1chtungen, Fems1euer-, Femmeld•h Femmess- und 
Automatikanl\lgen sO'Nie RundS1e uerungsanlagen elnschlleßhch Kopplungs·. 
Trafo- und Schattanlagen 

Kafk. Abscrv.!Cungen SonsUges 
KaJk. Abschreibungen Ubrige Netz•nl1gen des V0t1otlungsbettlebs 

Kalk. Abscnre1bungcn Stationen mrt elektrischen Elnnchtungen 

K alk . Ab itchn:ubungcn 380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Kalk. Abschreibungen Hauptverte1lerstabonen 

Kalk. Abserue1bungen OttsnetutaHonen 

Kalk. Abschreibungen Kundenslaboncn 

K•Ik. Abschreibungen Statiollsgeblude 

Kalk. Absc.rueibungen Allgemeine Sta11onsttnrichtungen, H~fsanlagen 

Kalk. Abschreibunoen ortsfeste Hebez:euoe und LastenautzOge e1n1chl1eßllch 
Laufschienen. Auucnbeleuchtung in Umspann.- und Schaff.anlagen 

Kalk. Ab1c.hra1t>ungen Sctlattemnetrtungen 

Kalk. Attscnrefbungen Rundsteuer-, Femsteuer-, Femmelde-, Femmess-. 
Automa1ik.anlagen. Strom- und Spannungswandler, Netuchuueinrichtungen 

Kalk Abschreibungen Ortsnetz-Transformatoren, Ka belverte1lersctwanke 

Kalk Absc.hre.bungen Zahler. Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empranger 

Kalk. Ab1ctue1bungan FemsprecMortungen 

Kalk. Abschreibung en Fanrt>are Stromaggregate 

Kalk. Absci'lrelbungen GrundstUcksanfagen. Baulen für Transportwesen 

Kalk. Absch<a1bungen Betriebsgobaude 

Kalk. Absctv-elbungen VeiwaKungsgebaude 

Kalk. A.bschfe[bungen GMcnärtsauutattung (ohne EOV, Werk::eugeJGerAlc) 

Kalk. Ab~e1bungen WcrKzeuge/Genlte 

Kalk. Abschreibungen l ogereinnc:hlurig 

Kalk. Absdvetbungen EDV-Anlaigcn 

Kalk. AbKtveibungen Hardwaro 

Kalk. Abs.c:hrelbungen Software 

Kalk. Abschreibungen Fanrzeugo 

Katk. Abschroibun9en Leichtfahn.euge 

K1!k. Absel'lrelbun9en SehWenann.euge 

Abschrolbun en Immaterielles Anla evennö en 
Konzessionen. gewetbftche Sc.hutztechte und ahnlK:l'\e Rechte Ut\d Werte 
sowte Lizenzen an sotdten Rechten und Werten 

Sonstiges 

Abschrelbun en Finanzanla on 
Kalk. E enka ltalzlnsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzu der kostenmlndemden Erlöse 

Be1ntragte tatk0$tan 
dasSetttt n GJ 

Ges.amtbeU..1 CS.t 
letzten OJ llo rrtgkrn 

umP'8n....u 
GeHMtkilrzuno anertann1e Kosten 

--~trlgt_!-~~~Nn tPlankost!n) ___ 
Aner'dnnte ,._tto-Netzkoaten 

--~~~~spotent!~·~~ 
KUrzungspotontlal relatlv 

Zelle PosltJon 

65 2.1.3.2. 

66 2.1.3.3. 
67 2.1.4. 
68 2.1.4.1. 
69 2.1.4.1.a. 
70 2.1.4.1.b. 
71 2.1.4.1.c. 
72 2.1 .4.1.d. 
73 2.1.4.1.e. 

74 2.1.4. 1.1. 

75 2.1.4.1.g. 

76 2.1.4.1.h 

77 2.1.4.1.i. 

78 2.1.4.2. 

79 2.1.4.3. 

80 2.1.4.4. 
81 2.1.4.5. 

82 2.1.5. 

83 2.1.6. 
84 2.1.7. 

85 2.1 .8. 

86 2.1 .9. 
87 2.1.10. 
88 2.1.11. 
89 2.1.11.1 
90 2.1.11.2. 
91 2.1.12. 
92 2.1 .12.1. 
93 2.1.1 2.2. 
94 2.2. 

95 2.2.1. 

96 2.2.2. 
97 2.3. 
98 3. 
99 4. 


100 l.a. 

101 5. 

102 5.1. 

103 5.2. 

104 5.3. 

105 5.3.1. 

108 5.4. 

107 5.5. Ertrli e aus Auflösun von Baukostenzuschüssen 


Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
108 5.6. 

Flnanzanta evennö ens 
109 5.6.1 . davon aus verbundenen Unternehmen 

110 5.7. Sonsti e Zinsen und ähnliche Ertr.I e 
111 5.7.1. Ertrage 11.11 Finanzanlagen 

112 5.7.11 . davon Enrtge aus vemnslichen FloanzanJagen 

davon Ertr:lgo aus Cash-Pooling 113 5.7.1.2. 
114 5.7.2. Erträge aus Forderungen und sonst19tn Vermogensgtgenstlnden 

Ertltige aus Forderungen aus uererungen uncl Leistungen 115 5 .7.2.1. 
Etttage aus Forderungen gegen verDundene Unternehmen (Z 8 . Ca.sh­

116 5.7.2.2. PooSng) 

ENtg~ aus Forderungen 9f59en Untemehmen. mrt denen ein 
117 5.7.2 .3. Betelligung.svemallnls beiteht 

118 5.7.2.4. Erträge aus sonsUgen Ve-rmogensgegenständen 

119 5.7.3. Ertr.iga aus Wett.papieren 

Ertrage aus KusenDestand, GYthaben bei Bundesbank und Kreddinslituten
120 5.7.4. 

anc!ere sonstige Zinsen und lhnliche Et11:lge121 5.7.5. 
122 5.8. SonstJ e Erlöse und Erträ e 
123 5.8.1. Ei1Clse aus EEG 

124 5.8.1.1. davon aus Weltergab8 des aufgenommenen EEG-Strom1 (5 • EEG) 
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Gesamtübersicht für GETEC net GmbH 
_ Beant!_l_gt!._~-Netzkoston (Plonko!.t! nl _____ ------­

- _~rkan!!.'!:_~o..Netzk~s"t~•n'---­

·--- · ~.!J~u~te~~ 
KOrzungspocential reli1Uv 

Zelle Pos ition 

125 5.8.2. 
126 5.8.2.1. 
127 5.8.2.2. 
128 5.8.3. 
129 l.b. 
130 6. 
131 6.1. 
132 6.2. 

133 l.c. 

Kosten•rten 

d'avon aus KWK·Slromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK·G) 
davon aus Ausgleichs:antungen von UNS (§ 9 Abs. 1 KWK·G) 

sonstige bctriebkche Ettbse una Enttge 

Netzkosten l.b. nach Abzu kostenmlndemder Erlöse 
PertodenObe reifende Saldlerun 

em. 11 StromNEV 
Kostenerhöhend anzusetzender Betra em. 11 StromNEV 

Netzkosten t.c. nach Abzug der kostenmlndemden Erlöse 
sowie nach p er1oden0bergrelfender Saldlerung 

Ge.aamrkDrzuno antrk.lnnt.e K osten 
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